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Wichtige RufnummeRn und AdRessen✆
Notrufe

Polizei 1 10
Feuerwehr / Rettungsdienst / Notarzt 
(europaweit) 1 12
Krankentransport  07 81 / 1 92 22
Störungen Stromnetz:
Überlandwerk Mittelbaden 0 78 21 / 28 00

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Den ärztlichen, kinderärztlichen und augenärztlichen 
Notdienst für die Bereiche Bad Peterstal-Griesbach 
/ Oppenau / Oberkirch vermittelt die Integrierte Leit-
stelle Offenburg über die gemeinsame Notfall-Nummer: 
116 117

Der Dienst der Augenärzte 
geht von Freitag 18 Uhr bis Montag 7.00 Uhr bzw. an 
Feiertagen von 7.00 Uhr bis anderntags 7.00 Uhr.

Der Dienst der Allgemeinärzte
geht von Freitag 18 Uhr bis Montag 7.00 Uhr bzw. an 
Feiertagen von 7.00 Uhr bis anderntags 7.00 Uhr.

Notdienst der Zahnärzte
In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notdienst un-
ter der Telefonnummer 0761 120 120 00 zu errei-
chen.
Der jeweils diensttuende Zahnarzt hält Sprechstunde in 
der Praxis von 10.00 bis 11.00 und von 17.00 bis 
18.00 Uhr.

Notfallpraxen in der Ortenau
Patienten können bei akuten Erkrankungen ohne vorhe-
rige Anmeldung während der Öffnungszeiten direkt in 
die Notfallpraxen kommen:
- Achern, Josef-Wurzler-Str. 7, 77855 Achern
  Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 

- 16 Uhr
-  Offenburg / Erwachsene, Ebertplatz 12, 77654 

Offenburg
  Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. 19 - 22 Uhr; 
  Mi., Fr. 16 - 22 Uhr, 
 Sa., So. und Feiertage 8 - 22 Uhr
-  Offenburg / Kinder , Ebertplatz 12, 77654 Offen-

burg
  Öffnungszeiten: 
 Mo. bis Fr. von 19 bis 22 Uhr, 
 Sa., So. und Feiertage von 9 bis 21 Uhr
-  Lahr, Klostenstraße 19, 77933 Lahr
  Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 

bis 16 Uhr
-  Wolfach, Oberwolfacher Straße 10, 77709 Wolfach
  Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag von 10 

bis 16 Uhr
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116117 (Anruf ist kostenlos)
In lebensbedrohlichen Situationen ist der Rettungs-
dienst/Notarzt unter der Notrufnummer 112 zu alar-
mieren.

Familienwerk Sölden e.V.
Dorfhelferinnen, Einsatzleitung: 0176- 17612562

Notdienste der Apotheken
Samstag, 25.11.2023, 8.30 Uhr bis Sonntag, 
26.11.2023, 8.30 Uhr
Hilda-Apotheke Offenburg, Tel.: 0781 - 3 88 38 
Hildastr. 69, 77654 Offenburg (Oststadt)
Rohan´s Burg-Apotheke Oberkirch, 
Tel.: 07802 - 37 00
Renchener Str. 1, 77704 Oberkirch, Baden
Stadt-Apotheke Kehl, Tel.: 07851 - 24 55
Hauptstr. 75, 77694 Kehl, Rhein

Sonntag, 26.11.2023, 8.30 Uhr bis Montag, 
27.11.2023, 8.30 Uhr
Delta-Apotheke Heimburgstraße, Tel.: 0781 - 6 67 12
Heimburgstr. 1, 77656 Offenburg (Albersbösch)
Rhein-Apotheke Ichenheim, Tel.: 07807 - 21 66
Hauptstr. 56, 77743 Neuried, Ortenaukreis (Ichenheim)
Rohan´s Anker-Apotheke Kehl, Tel.: 07851 - 23 97
Hauptstr. 43, 77694 Kehl, Rhein

Kur und Tourismus GmbH
Wilhelmstraße 2, 77740 Bad Peterstal-Griesbach

  Servicezeiten
Telefonzentrale: 07806/9100-0  April – Oktober 
Fax: 07806/9100-29  Montag – Freitag 09.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Mail: info@bad-peterstal-griesbach.info  Samstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Internet: www.bad-peterstal-griesbach.de
  November – März
  Montag – Freitag 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr
   13.30 Uhr bis 17.00 Uhr

Axel Singer, Geschäftsführer 07806/9100-15 singer.axel@bad-peterstal-griesbach.info
Petra Boschert 07806/9100-14 boschert.petra@bad-peterstal-griesbach.info

Bürgermeisteramt Bad Peterstal-Griesbach
Schwarzwaldstraße 11, 77740 Bad Peterstal-Griesbach

Telefonzentrale: 07806/79-0, Fax: 07806/7948
Mail: gemeinde@bad-peterstal-griesbach.de
Internet: www.bad-peterstal-griesbach.de

Servicezeiten:
Montag – Freitag   08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Montagnachmittag   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstagnachmittag   14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

 Telefon Mailadresse
Bürgermeister
Meinrad Baumann   07806/79-20 baumann.meinrad@bad-peterstal-griesbach.de

Sekretariat Bürgermeister
Carina Roth  07806/79-21 sekretariat@bad-peterstal-griesbach.de

Hauptamt/Personalamt
Matthias Börsig 07806/79-22 boersig.matthias@bad-peterstal-griesbach.de

Bau- und Liegenschaftsamt
Markus Waidele 07806/79-23 waidele.markus@bad-peterstal-griesbach.de
Barbara Huber 07806/79-39 huber.barbara@bad-peterstal-griesbach.de

Rechnungsamt
Simone Spinner 07806/79-25 spinner.simone@bad-peterstal-griesbach.de

Gemeindekasse
Michael Dinger 07806/79-26 dinger.michael@bad-peterstal-griesbach.de 
Tatjana Kimmig 07806/79-27 kimmig.tatjana@bad-peterstal-griesbach.de 
Andrea Korneli 07806/79-27 korneli.andrea@bad-peterstal-griesbach.de

Ordnungsamt/Standesamt
Michael Panter 07806/79-32 panter.michael@bad-peterstal-griesbach.de

Bürgerbüro
Einwohnermeldeamt, Passamt, Fundbüro, Sozialamt
Monika Roth, Daniela Kimmig, 
Ulrike Mayer 07806/79-36 buergerbuero@bad-peterstal-griesbach.de

Rentenantragstellung
Rudolf Battenhausen 0173/ 6287755 versichertenberatung@t-online.de

Ortsverwaltung Bad Griesbach
Servicezeiten: 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 09.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Zentrale 07806/9887-0 ov.bad-griesbach@t-online.de
Fax 07806/9887-17
Ortsvorsteher Ludwig Kimmig 07806/9887-11
Gisela Panter 07806/9887-12

Bauhof
Herbert Bruder 07806/457 bauhof-bpg@t-online.de
 0173/3195984

Forst
Maurice Mayer 07806/79-31 mayer.maurice@bad-peterstal-griesbach.de
 0175/7211596

Wassermeister Thomas Huber    07806/305 Kanalmeister Oliver Fischer 07804/ 2617
Matthias-Erzberger-Schule 07806/445 Sporthalle 07806/1581
Feuerwehrhaus Bad Peterstal 07806/8012 Freibad 07806/1230 
Feuerwehrhaus Bad Griesbach 07806/9887-18
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TOP 2:   Sanierung der Trinkwasserhochbehälter „Kreuz“ 
und „Börsighof“; Beratung und Beschlussfas-
sung über das Nachtragsangebot der Fa. GSB 
Haungs vom 20.10.2023

   Bauamtsleiter Markus Waidele informiert über den Stand 
der Arbeiten zur Sanierung der Trinkwasserhochbehälter 
„Kreuz“ und „Börsighof“. Aufgrund mehrerer alter 
Farbanstriche in den Trinkwasserkammern der Hochbe-
hälter war ein deutlicher Mehraufwand bezüglich des Ab-
trags der Beschichtung erforderlich. Außerdem zeigte der 
in den Trinkwasserkammern befindliche Spezialestrich 
stellenweise starke Risse, Abplatzungen und Hohlräume 
auf und musste deshalb entfernt und erneuert werden. 
Aus diesen Mehrarbeiten resultiert das geprüfte Nach-
tragsangebot der Fa. GSB Haungs GmbH, Lahr, vom 
20.10.2023 über 78.109,50 € netto. Nach Beratung 
wird die Auftragsvergabe einstimmig so beschlossen. 

TOP 3:   Beratung und Beschlussfassung über die Neufas-
sung der Satzung über die Entschädigung der eh-
renamtlich tätigen Angehörigen der Gemeinde-
feuerwehr Bad Peterstal-Griesbach nach § 16 
FwG (Feuerwehr-Entschädigungssatzung – FwES)

  Hauptamtsleiter Matthias Börsig informiert, dass im Rah-
men der überörtlichen Prüfung durch das Landratsamt 
Ortenaukreis redaktionelle Änderungen in der bisherigen 
Feuerwehr-Entschädigungssatzung angeregt wurden. 
Der Neuentwurf wird zum Anlass genommen, auch die 
Entschädigungssätze zu aktualisieren. Bislang lag der 
Auszahlungsbetrag pro Einsatzstunde bei 8,50 €; der 
Neuentwurf sieht eine Erhöhung auf 12 €/Stunde vor. 
Gleichzeitig werden die Jahrespauschalen für die Füh-
rungskräfte angepasst. 

  Nach Beratung wird einstimmig beschlossen: Der Ent-
wurf der Satzung über die Entschädigung der ehrenamt-
lich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr Bad 
Peterstal-Griesbach nach § 16 FwG (Feuerwehr-Entschä-
digungssatzung – FwES) wird als Satzung beschlossen.

AMTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN

Wir gratulieren zum Geburtstag 
Die Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach gratuliert nachfolgenden 
Einwohnern zum neuen Lebensjahr:
  
Herr 
Meinrad Müller
Heidenbühl 9
am Montag, 27. November 2023  70 Jahre

Herr 
Egon Fischer 
Littweg 18 
am Donnerstag, 30. November 2023 70 Jahre 

Nächste Abfallabfuhr: 
Bitte halten Sie die Abfallbehältnisse rechtzeitig bereit. 
Der Abfuhrtermin bezieht sich jeweils auf beide Ortsteile: 
  
Montag, 27. November 2023 grüne Tonne Innenbezirke
Alle Informationen rund um die Abfallentsorgung finden Sie unter: 
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de 

Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung 
vom 20.11.2023:

TOP 1: Frageviertelstunde 
 Fragen wurden keine gestellt. 

Freitag, 24. November 2023

Für die Kids:

SCHWARZWALDSTRASSE 40
BAD PETERSTAL-GRIESBACH

Tel.: 07806.986-600

INDOOR ADVENTSM

2. DEZ. 2023 • 15 UH
R - 21:30 U

Das Bad Peterstal

MARKT

HR

l

• Frisch Gegrilltes
• Pfannkuchen
• Beheizte Stehtische
• Glühwein
• Kinderpunsch
• Kaffee und Kuchen

Märchennachmittag
und der

Weihnachtsmann
kommt

Mit vielen Ideen
für das passende

Weihnachtsgeschenk!

Und musikalischer
Begleitung!
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(2) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten für die Durchführung der Brandsicherheitswache nach § 2 
Absatz 2 Nummer 2 FwG auf Antrag ihre Auslagen und ihren Ver-
dienstausfall als Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen 
Durchschnittssatz in Höhe von 6,00 Euro für jede angefangene ½ 
Stunde ersetzt.
 (3) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer der tatsächlichen zeitlichen 
Inanspruchnahme (gerechnet ab dem Zeitpunkt der Alarmierung bis 
zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich angeord-
neter Ruhezeiten) zugrunde zu legen. Angefangene Stunden werden 
auf ½ Stunden aufgerundet.
(4) Dauert ein Einsatz über vier Stunden, hat der Angehörige der 
Gemeindefeuerwehr Anspruch auf einen als Aufwandsentschädi-
gung gewährten Erfrischungszuschuss (§ 16 Absatz 1 Satz 4 FwG) 
als Baraufwendung, soweit dieser nicht beim Einsatz in Naturalien 
gewährt wird. 
(5) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfol-
genden Tagen werden der entstehende Verdienstausfall und die not-
wendigen Auslagen in tatsächlicher Höhe als Aufwandsentschädi-
gung ersetzt (§ 16 Absatz 4 FwG). Bei Vorliegen einer Freistellung 
nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der Angehörige der Gemein-
defeuerwehr seinen Anspruch auf Verdienstausfall nach Satz 1 an 
seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten. 

§ 2 Entschädigung für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen  
(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen wer-
den auf Antrag die entstandenen Auslagen und der nachgewiesene 
Verdienstausfall ersetzt. 
(2) Bei Vorliegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG 
kann der Angehörige der Gemeindefeuerwehr seinen Anspruch auf 
Verdienstausfall nach Satz 1 an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäft-
lich abtreten. 
(3) Bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen außerhalb des Gemein-
degebietes erhalten die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr neben der Entschädigung nach Absatz 1 eine Er-
stattung der Fahrkosten der zweiten Klasse oder eine Wegstrecken- 
entschädigung in entsprechender Anwendung des Landesreisekos-
tengesetzes in seiner jeweiligen Fassung, sofern nicht von Dritten 
eine Erstattung erfolgt. 
  
§ 3 Zusätzliche Entschädigung 
(1) Die in der Aus- und Fortbildung tätigen Angehörigen der Gemein-
defeuerwehr (Ausbilder), die durch diese Tätigkeit über das übliche 
Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, erhalten eine zusätzliche Ent-
schädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwandsentschä-
digung für Übungsleiter. Der Stundensatz beträgt 12 €. 
(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich tätigen Angehörigen 
der Gemeindefeuerwehr, die durch andere Tätigkeiten als in der Aus- 
und Fortbildung über das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leis-
ten, erhalten neben der Entschädigung nach Absatz 1 eine zusätzli-
che Entschädigung im Sinne des § 16 Absatz 2 FwG als Aufwands-
entschädigung: 
Gesamtkommandant    600,-- Euro/Jahr 
Abteilungskommandant   370,-- Euro/Jahr 
Gerätewart Abt. Bad Peterstal a) 450,-- Euro/Jahr
b) für Tätigkeiten über das übliche Maß der Inanspruchnahme (z.B. 
TÜV-Termine u.a.)  12 €/Std. 
  
Gerätewart Abt. Bad Griesbach 12 €/Std.
Atemschutzgerätewart   12 €/Std.
  
§ 4 Entschädigung für haushaltsführende Personen 
Für Personen, die keinen Verdienst haben und den Haushalt führen 
(§ 16 Absatz 1 Satz 3 FwG) sind die §§ 1 und 2 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass als Verdienstausfall das entstandene Zeitversäum-
nis gilt. Bei Einsätzen und Aus- und Fortbildungsveranstaltungen mit 
einer Dauer von mehr als zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird 
neben der Entschädigung für die notwendigen Auslagen als Ver-
dienstausfall 12 Euro/Stunde gewährt. 
  
§ 5 Antrag 
(1) Als Anträge im Sinne des § 1 Absatz 1, Satz 1 und § 1 Absatz 2 
gelten die durch den Kommandanten eingereichten und unterzeich-
neten Nachweise über die Teilnahme an Einsätzen bzw. Brandsicher-
heitswachen (Einsatzberichte). 

TOP 4:  Bekanntgaben aus der Arbeit der Gemeindever-
waltung sowie Beantwortung von Anfragen aus 
der letzten Gemeinderatssitzung

  Der Bürgermeister informiert, dass die Wintersicherungs-
arbeiten im Freibad von der Fa. Badwasser Service 
GmbH durchgeführt und bei einem gemeinsamen Orts-
termin überprüft wurden. Mittlerweile ist auch die Kla-
geerwiderung der Rechtsvertretung der Fa. Badewasser 
Service GmbH im Rechtsstreit zwischen der Gemeinde 
und der Fa. Badewasser Service GmbH wegen der Räu-
mungsklage eingegangen. 

TOP 5:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöf-
fentlichen Sitzung vom 23.10.2023

 Keine.
  
TOP 6:  Anträge, Fragen und Anregungen aus der Mitte 

des Gemeinderates
•   Mitglied Andreas Kimmig lädt alle Interessierten zur Termin-

absprache hinsichtlich des Dorfterminkalenders (Klubraum-
App) am 24.11.2023, 19:30 Uhr im Gasthaus Engel ein.

•   Mitglied Andreas Kimmig erinnert an die Gründungsver-
sammlung des Fördervereins Schwimmbad Bad Peters-
tal-Griesbach e.V. am Montag, 27.11.2023, 19.00 Uhr, 
im Kulturhaus Bad Peterstal.

•   Mitglied Bernhard Kimmig führt aus, dass er hinsichtlich 
der fehlenden Straßenleuchte bei der Straßenkreuzung Wil-
de Rench/Rohrenbach angesprochen wurde. Seitens der 
Verwaltung wird das Aufstellen einer Solarleuchte geprüft.

gez. Meinrad Baumann 
Bürgermeister 

Servicezeiten des Bürgerbüros 
Krankheitsbedingt kann es in nächster Zeit sporadische Einschrän-
kungen bei den Servicezeiten des Bürgerbüros kommen.
Besucher werden gebeten, sich ggf. vorab telefonisch (79-0) oder 
per E-Mail (buergerbuero@bad-peterstal-griesbach.de) über die aktu-
ellen Servicezeiten zu informieren. 
  
Wir bitten um Verständnis. 
Das Bürgermeisteramt 

Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlich tätigen Angehörigen der 
Gemeindefeuerwehr Bad Peterstal-
Griesbach nach § 16 FwG (Feuerwehr-
Entschädigungssatzung – FwES) vom 
20.11.2023
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Ge-
mO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), in Ver-
bindung mit § 16 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 
2. März 2010, zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 185), hat der Gemeinderat der Gemein-
de Bad Peterstal-Griesbach am 20.11.2023 folgende Satzung über 
die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Ge-
meindefeuerwehr beschlossen: 
  
§ 1 Entschädigung für Einsätze 
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 
erhalten für Einsätze, mit Ausnahme der Einsätze nach § 1 Absatz 
2, auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als Aufwands-
entschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt. 
Dieser beträgt für jede angefangene ½ Stunde 6,00 Euro. Bei Vor-
liegen einer Freistellung nach § 15 Absatz 1 Satz 1 FwG kann der 
Angehörige der Gemeindefeuerwehr seine Ansprüche nach Satz 1 
an seinen Arbeitgeber rechtsgeschäftlich abtreten.
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(2) Den Anträgen im Sinne des § 1 Absatz 5 Satz 2 und § 2 Absatz 
2 sind Nachweise beizufügen, die den Verdienstausfall und die Aus-
lagen dem Grunde und der Höhe nach belegen. 
  
§ 6 Freiwilligkeitsleistungen 
Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen Angehö-
rigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle Unterstützung, insbesondere 
zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung ihrer persön-
lichen Leistungsfähigkeit zu gewähren (vgl. § 16 Absatz 7 FwG). 
  
§ 7 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 
  
Bad Peterstal-Griesbach, 21.11.2023 
  
gez. 
Meinrad Baumann 
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Absatz 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 

Winterdienst der Gemeinde  
Bad Peterstal-Griesbach
Nachstehend veröffentlichen wir den Räum- und Streuplan der Ge-
meinde Bad Peterstal-Griesbach für die Ortsteile Bad Peterstal und 
Bad Griesbach. 
  
1) Räum- und Streuplan für den Ortsteil Bad Peterstal 
  
Verantwortlicher Einsatzleiter:
Herbert Bruder, Rohrenbach 9, Tel.: 8377
  
Fuhrunternehmer und Beauftragte:
- Fa. Julius Zimmermann, Räum- und Streudienst, 
- Richard Keßler, Räumdienst 
- Bernhard Huber, Räum- und Streudienst 
- Bauhof der Gemeinde, Räum- und Streudienst, 
 entsprechend der bestehenden Bezirkseinteilung. 
  
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und 
der maßgebenden Gemeinderatsbeschlüsse wird folgender Räum- 
und Streuplan für den Ortsteil Bad Peterstal aufgestellt: 
  
a) R ä u m p l a n: 
  
1. Hauptstecken:
Wilhelmstraße einschl. Parkplätze, Bahnhofstraße, Bahnhofpark-
platz, Bahnhofabfahrt, Forsthausstraße mit Nebenstraßen, Stöck-
matt, Breitsodstraße bis Abzweigung Am Eckenacker, Am Ecke-
nacker, Alter Eckenackerweg, Kurhausweg bis Kurhaus, Bästenbach 
bis Anwesen Obert/Zimmermann, Schulhof, Gehwege an der B 28 
soweit nicht die Anlieger räumpflichtig sind. Die Hauptstrecken sol-
len nach Möglichkeit werktags bis 7.00 Uhr und an Sonn- und Fei-
ertagen bis 8.00 Uhr geräumt sein.
  
2. Nebenstrecken:  
Mülbenweg mit Nebenstrecken, Kostspring, oberer Bästenbach mit Ne-
benstrecken, Tanzweg mit Nebenstrecken, Palmspring, Holchen-Über-
skopf mit Nebenstrecken, Sportplatz, Kirchbergweg mit Kurhauspark-
platz, Zefersgrund, Engelberg, Hirschgasse, Breitsodstraße mit Neben-
strecken, Vorderbergweg, Am Rain, In den Gassen, Im Löchle, unterer 
Schwimmbadparkplatz bis Sportplatz, Lutherweg, Durbenjörg. 

Vorstehende Aufstellung bedeutet keine unbedingte Rangordnung. 
Innerhalb der Gruppen kann auf Anordnung je nach Zweckmäßig-
keit oder Notwendigkeit im Wechsel geräumt werden. 

b) S t r e u p l a n 

1. Verkehrswichtige und gefährliche Stellen innerhalb der geschlos-
senen Ortslage:
Bahnhofstraße, Forsthausstraße, Leopoldstraße, Bahnhofabfahrt, 
Stöckmatt, Alter Eckenackerweg, Am Eckenacker, - jeweils nur an 
den Gefällstrecken-, Wilhelmstraße, Schulhof, Gehwege an der B 
28, soweit nicht die Anlieger streupflichtig sind. Streckenabschnitte 
mit keinem oder nur geringem Gefälle werden in der Regel nicht 
gestreut. Der Streudienst soll nach Möglichkeit werktags bis 7.00 
und an Sonn- und Feiertagen bis 8.00 Uhr beendet sein.

2. Verkehrswichtige und besonders gefährliche Stellen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage:
Mülbenweg bis Nr. 19 sowie Nebenstrecke bis Abzweigung Mülben 
Nr.17/18, Bästenbach bis Nr. 21, Kostspring, Kirchbergweg, Über-
skopf/Holchen, Littweg, Breitsodstraße bis Zirzel, Tanzweg bis 
Tanz, Schwimmbadparkplatz bis Sportplatz (bei Bedarf), 
- jeweils im Bereich der Hauptstrecken (ohne Hofzufahrten) sowie 
- nur an den Gefällstrecken.
Streckenabschnitte mit keinem oder nur geringem Gefälle werden in 
der Regel nicht gestreut.
  
Vorstehende Aufstellungen bedeuten keine unbedingte Rangord-
nung. Innerhalb der Gruppen kann auf Anordnung je nach Zweck-
mäßigkeit oder Notwendigkeit im Wechsel gestreut werden. 
  
Bei gefährlicher Glätte (Glatteis) können auf besondere Anordnung 
des Einsatzleiters im Einzelfall weitere Stellen in den Streudienst ein-
bezogen werden. 
  
Als Streugut wird vorwiegend Streusplitt mit einer Beigabe von Streu-
salz verwendet. Die Straßen und Wege werden nicht freigesalzen. 

2) Räum- und Streuplan für den Ortsteil Bad Griesbach 
Verantwortlicher Einsatzleiter:
Herbert Bruder, Rohrenbach 9, Tel.: 8377
  
Unternehmer:  
- Forstbetrieb Kessler, Räum- und Streudienst 
- Meinrad Schmiederer, Dollenberg 3, für den Bereich   
 „Dollenberg“,Räum- und Streudienst 
- Bauhof der Gemeinde, Räum-und Streudienst 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, der Rechtsprechung und 
der maßgebenden Gemeinderatsbeschlüsse wird folgender Räum- 
und Streuplan für den Ortsteil Bad Griesbach aufgestellt: 

a) R ä u m p l a n 
  
1. Hauptstrecken: 
Wilde Rench, Brandstraße, Breitenberg, Dollenberg, Sonnhalde, 
Kapellenstraße, Bahnhofplatz, Ackerköpfle, Eichbühlstraße; Gehwe-
ge entlang der B28 soweit nicht die Anlieger verpflichtet sind, Schul-
hof. Die Hauptstrecken sollen nach Möglichkeit werktags bis 7.00 
Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8.00 Uhr geräumt sein. 
  
2. Nebenstrecken: 
Thomasberg, Waltersweg, Friedhof, Heidenbühl, Döttelbach, Kirch-
berg, Nebenstrecken Breitenberg, Holzhau, Rohrenbach, Stieg, Ne-
benstrecken Wilde Rench und Sommerseite, Parkplatz Kapellenstra-
ße, Parkplatz gegenüber Metzgerei Wössner, Wendeplatz DB. 
  
Vorstehende Aufstellung bedeutet keine unbedingte Rangordnung. 
Innerhalb der Gruppen kann auf Anordnung je nach Zweckmäßig-
keit oder Notwendigkeit im Wechsel geräumt werden.
  
b) S t r e u p l a n 

1. Verkehrswichtige und gefährliche Stellen innerhalb der geschlos-
senen Ortslage:
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Zustand zu versetzen oder ständig darin zu erhalten, hat die Recht-
sprechung anerkannt, dass eine Pflicht alle Fahrbahnen öffentlicher 
Straßen und Wege bei Winterglätte zu bestreuen, nicht besteht.

1.  Eine Streupflicht der Gemeinde bei Schnee- und Eisglätte auf Fahr-
bahnen besteht innerhalb geschlossener Ortschaften nur an  ver-
kehrswichtigen und gefährlichen Punkten bzw. Stellen. Dabei sind 
als gefährlich nur solche Stellen anzusehen, die wegen ihres eigen-
tümlichen, nicht ohne weiteres erkennbaren Zustandes die Mög-
lichkeit eines Unfalls selbst bei Beachtung der allgemein erforder-
lichen Sorgfalt befürchten lassen (z.B. starke Gefällstrecken).

2.  Außerhalb geschlossener Ortschaften besteht eine Streupflicht 
nur bei besonders gefährlichen Stellen zu denen Gefällstrecken 
und Kurven, nicht aber durch Eis und Schnee verursachte Glätte 
zu rechnen sind. 

3.  Die Streupflicht der Gemeinde auf Straßen in innerörtlichen Be-
reichen besteht gegenüber Fußgängern nur an gekennzeichneten 
oder notwendigen Übergängen. Im Übrigen wird auf die Pflichten 
der Anlieger hingewiesen. 

4.  Für Fußgängerüberwege außerhalb geschlossener Ortschaften be-
steht keine Streupflicht. 

5.  Eine Verpflichtung der Gemeinde zum Streuen ist auch denn nicht 
gegeben, wenn das Streuen wegen anhaltendem starken Schnee-
fall keine nachhaltige Sicherheitswirkung erzielt und deshalb 
zwecklos ist. Bei Glatteisbildung braucht mit dem Bestreuen 
grundsätzlich erst eine angemessene Zeit nach Eintritt der Glätte 
begonnen zu werden. Zur Einrichtung eines nächtlichen Streu-
dienstes ist die Gemeinde grundsätzlich nicht verpflichtet, auch 
nicht zur Bestreuung verkehrswichtiger und gefährlicher Stellen. 

Schneeräumung 
Auf Grund der gesetzl. Bestimmungen und des Gemeinderatsbe-
schlusses vom 28.11.1977 werden in unserer Gemeinde vom 
Schnee geräumt: 
a)  Ortsstraßen 
b)  Gemeindeverbindungsstraßen 
c)  Haus- und Hofzufahrten 
  
Für die Räumung der Haus- und Hofzufahrten gilt folgendes: 
1.  Das Räumfahrzeug räumt bis zur Hofreite jedes bewohnten An-

wesens bzw. bis zur Garage, wenn diese vor dem Wohngebäude 
steht. Eine Räumung zu weiteren Garagen oder Nebengebäuden 
erfolgt nicht. Der vom Räumfahrzeug angeschobene Schnee ist 
vom Anlieger zu entfernen. 

2.  Hofflächen werden grundsätzlich vom Gemeinderäumfahrzeug nicht 
vom Schnee geräumt, dasselbe gilt für Grundstückseinfahrten usw. 

3.  Private Parkplätze können nicht vom Räumfahrzeug der Gemeinde 
geräumt werden, da der Räumdienst sonst unzulässig verzögert wird. 

4.  Zu jedem Anwesen wird nur ein Zugangsweg geräumt. Falls ein 
öffentlich geräumter Weg an einem Anwesen vorbeiführt, erfolgt 
deshalb von der Gemeinde kein weiterer Räumdienst für eine evtl. 
2. Zufahrt zu einer gesondert stehenden Garage u. ä.; die Wahl 
des zu räumenden Zuganges steht der Gemeinde zu.

Die Gemeinde wird auch in diesen Wintermonaten bemüht sein, die 
öffentlichen Straßen und Wege innerhalb der Gemarkung wie in den 
vergangenen Jahren im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht so-
weit als möglich für alle Verkehrsteilnehmer verkehrssicher zu hal-
ten. In diesem Zusammenhang möchten wir jedoch darauf hinwei-
sen, dass es bei starkem Schneefall usw. trotz aller Bemühungen 
nicht immer möglich sein wird, in kurzer Zeit alle öffentlichen Stra-
ßen und Wege sowie Plätze zu räumen.
Trotz Tag- und Nachteinsatz werden gewisse Wartezeiten hingenom-
men werden müssen; dies gilt sowohl für die Ortsstraßen als auch für 
die Außenbezirke.
Reklamationen bitten wir auf wirkliche Notfälle zu beschränken.
Die Gemeinde hat schon bisher ihre Verpflichtungen über den gesetz-
lichen Rahmen hinaus erfüllt und wird dies auch in Zukunft nach ihren 
Möglichkeiten tun. Dass sie aber bei einem Winterdienst auf über 70 
km Straßen und Wegen keine Sonderwünsche erfüllen kann, dürfte 
jedem einsichtigen Einwohner unserer Gemeinde klar sein. 
Gleichzeitig müssen wir alle Verkehrsteilnehmer, ob Fahrzeuglenker 
oder Fußgänger, dringend bitten, sich bzw. Ihr Fahrzeug auf die win-
terlichen Verhältnisse einzustellen. In gewissen Situationen wird man 
eben um gutes Schuhwerk bzw. um Schneeketten nicht herumkom-
men. Alle Anlieger und Verkehrsteilnehmer können durch die Be-

Wilde Rench, Sonnhalde, Kapellenstraße, Ackerköpfle, Eichbühlstra-
ße, Heidenbühl, - jeweils nur an den Gefällstrecken-; Gehwege ent-
lang der B 28, soweit nicht die Anlieger streupflichtig sind, Schulhof. 

Streckenabschnitte mit keinem oder nur geringem Gefälle werden in 
der Regel nicht gestreut. Der Streudienst soll nach Möglichkeit werktags 
bis 7.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 8.00 Uhr beendet sein. 
 
2. Verkehrswichtige und besonders gefährliche Stellen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage: 
  
Breitenberg, Brandstraße, Wilde Rench, Dollenberg, Thomasberg 
und unterer Rohrenbach 
- jeweils im Bereich der Hauptstrecken (ohne Hofzufahrten) sowie 
- nur an den Gefällstrecken. 
Streckenabschnitte mit keinem oder nur geringem Gefälle werden in 
der Regel nicht gestreut. 
  
Vorstehende Aufstellungen bedeuten keine unbedingte Rangord-
nung. Innerhalb der Gruppen kann auf Anordnung je nach Zweck-
mäßigkeit oder Notwendigkeit im Wechsel gestreut werden. 
  
Bei gefährlicher Glätte (Glatteis) können auf besondere Anordnung 
des Einsatzleiters im Einzelfall weitere Stellen in den Streudienst ein-
bezogen werden. 
  
Als Streugut wird überwiegend Streusplitt mit einer Beigabe von Streu-
salz verwendet. Die Straßen und Wege werden nicht freigesalzen. 

Wir bitten um Kenntnisnahme 

Weiter bitten wir alle Einwohner unserer Gemeinde, sich und ihre 
Fahrzeuge rechtzeitig auf die winterlichen Straßenverhältnisse einzu-
richten. Die Straßen und Wege werden nicht freigesalzen. Aus die-
sem Grund bitten wir auch alle Fremdenverkehrsbetriebe und Zim-
mervermieter, ihre Wintergäste rechtzeitig auf die winterlichen Stra-
ßenverhältnisse im Schwarzwald aufmerksam zu machen.

Sicherung des Verkehrs auf den öffentlichen Straßen und 
Wegen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach während der 
Wintermonate. 

Auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Winter bitten wir alle 
Verkehrsteilnehmer und Anlieger an den öffentlichen Straßen und We-
gen der Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach im Interesse der Verkehrs-
sicherheit in den kommenden Wintermonaten folgendes zu beachten:

1. Räum- und Streupflicht für die Gehwege.
2.  Rodelverbot auf allen öffentlichen Straßen und Wegen.Wir bitten 

insbesondere die Eltern dringend ihre Kinder vom Rodeln auf öf-
fentlichen Straßen und Wegen abzuhalten und entsprechend zu 
beaufsichtigen. Die Kraftfahrer werden um erhöhte Aufmerksam-
keit gebeten.

3.  Der von der Gemeinde mit erheblichem Kostenaufwand durchge-
führte Streudienst wird teilweise wirkungslos, wenn das Streuma-
terial vor Ende der kalten Jahreszeit von den Anliegern entfernt 
wird; für evtl. dadurch entstehende Unfälle sind die Verursacher in 
vollem Umfange haftbar. 

4.  Der von den Räumfahrzeugen entfernte Schnee darf von den An-
liegern nicht auf die geräumte Fahrbahn zurückgeworfen werden. 

5.  Fahrzeuge dürfen auf der Fahrbahn nur so abgestellt werden, dass 
die Winterdienst-, Müll- und evtl. Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr 
usw. dadurch nicht behindert werden. 

6.  Nicht gestattet ist weiterhin das Ablagern von Holz und anderen 
Materialien in nicht ausreichender Entfernung vom Straßen- bzw. 
Wegrand, wenn dadurch auf den vielfach engen Straßen und We-
gen die Verkehrssicherheit durch Sicht- und sonstige Behinderun-
gen beeinträchtigt wird. 

Nach § 41 Abs. 1 des StrG obliegt es den Gemeinden im Rahmen 
des Zumutbaren als öffentlich rechtliche Pflicht, Straßen innerhalb 
der geschlossenen Ortslage zu reinigen, zu räumen und bei Schnee- 
und Eisglätte zu bestreuen, soweit dies aus polizeilichen Gründen 
geboten ist. Da es praktisch unmöglich ist, alle Straßen bei plötzli-
cher Eis- oder Glättebildung durch Streuen in einen ungefährlichen 
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achtung der obigen Punkte und ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
selbst wesentlich mit dazu beitragen, den Winterdienst schneller und 
wirkungsvoller durchzuführen. 

Streupflicht-Satzung 
Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, 
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) 
vom 20.11.1989.
Auf Grund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes Baden-Württem-
berg und § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der 
Gemeinderat am 20.11.1989 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 
1.  Den Straßenanliegern obliegt es, innerhalb der Ortsdurchfahrten 

die Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nach 
Maßgabe dieser Satzung zu reinigen, bei Schneeanhäufungen zu 
räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu bestreuen. 

2.  Für Grundstücke der Gemeinde, die nicht überwiegend Wohnzwe-
cken dienen, sowie bei gemeindlichen Alters- und Wohnheimen 
verbleibt es bei der gesetzlichen Regelung (§ 41 Abs. 1 Satz 
1Strßengesetz). 

3.  Für die Unternehmen von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs 
und von Straßenbahnen gelten die Verpflichtungen nach dieser 
Satzung insoweit, als auf den ihren Zwecken dienenden Grundstü-
cken Gebäude stehen, die einen unmittelbaren Zugang zu der 
Straße haben oder es sich um Grundstücke handelt, die nicht un-
mittelbar dem öffentlichen Verkehr dienen (§ 41 Abs. 3 Satz 2 
Straßengesetz). Die Verpflichtungen nach dieser Satzung gelten 
nicht für die Eigentümer des Bettes öffentlicher Gewässer (§ 41 
Abs. 3 Satz 1 Straßengesetz). 

§2 Verpflichtete 
1.  Straßenanlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer und 

Besitzer (z.B. Mieter und Pächter) von Grundstücken, die an einer 
Straße liegen oder von ihr eine Zufahrt oder einen Zugang haben 
(§ 15 Abs. 1 Straßengesetz). Als Straßenanlieger gelten auch die 
Eigentümer und Besitzer solcher Grundstücke, die von der Straße 
durch eine im Eigentum der Gemeinde oder des Trägers der Stra-
ßenbaulast stehende, unbebaute Fläche getrennt sind, wenn der 
Abstand zwischen Grundstücksgrenze und Straße nicht mehr als 
10 Meter, bei besonders breiten Straßen nicht mehr als die Hälfte 
der Straßenbreite beträgt (§ 41 Abs. 6 Straßengesetz). 

2.  Sind nach dieser Satzung mehrere Straßenanlieger für dieselbe 
Fläche verpflichtet, besteht gesamtschuldnerische Verantwortung; 
sie haben durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die 
ihnen obliegenden Pflichten ordnungsgemäß erfüllt werden. 

3.  Bei einseitigen Gehwegen sind nur diejenigen Straßenanlieger 
verpflichtet, auf deren Seite der Gehweg verläuft. 

  
§3 Gegenstand der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht 
1.  Gehwege im Sinne dieser Satzung sind die dem öffentlichen Fuß-

gängerverkehr gewidmeten Flächen, die Bestandteil einer öffent-
lichen Straße sind. 

2.  Entsprechende Flächen am Rande der Fahrbahn sind, falls Geh-
wege auf keiner Straßenseite vorhanden sind, Flächen in einer 
Breite von 1 Meter. 

3.  Entsprechende Flächen von verkehrsberuhigten Bereichen sind an 
deren Rand liegende Flächen in einer Breite von 1,5 Metern. Erstre-
cken sich Parkflächen, Bänke, Pflanzungen u.ä. nahezu bis zur 
Grundstücksgrenze, ist der Straßenanlieger für eine nach Satz 1 ent-
sprechend breite Fläche entlang dieser Einrichtungen verpflichtet. 

4.  Gemeinsame Rad- und Gehwege sind die der gemeinsamen Be-
nutzung von Radfahrern und Fußgängern gewidmeten und durch 
Verkehrszeichen gekennzeichneten Flächen. 

5.  Friedhof-, Kirch- und Schulwege sowie Wander- und sonstige Fuß-
wege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten Flä-
chen, die nicht Bestandteil einer anderen öffentlichen Straße sind.  

6.  Haben mehrere Grundstücke gemeinsam Zufahrt oder Zugang zur 
sie erschließenden Straße oder liegen sie hintereinander zur glei-
chen Straße, so erstrecken sich die gemeinsam zu erfüllenden 
Pflichten nach dieser Satzung auf den Gehweg und die weiteren 
in Abs. 2 bis Abs. 5 genannten Flächen an den der Straße nächst-
gelegenen Grundstücke. 

   
§4 Umfang der Reinigungspflicht, Reinigungszeiten 
1.  Die Reinigung erstreckt sich vor allem auf die Beseitigung von 

Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Die Reinigungspflicht be-
stimmt sich nach den Bedürfnissen des Verkehrs und der öffentli-
chen Ordnung. 

2.  Bei der Reinigung ist der Staubentwicklung durch Besprengen mit 
Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstände (z.B. 
Frostgefahr) entgegenstehen. 

3.  Die zu reinigende Fläche darf nicht beschädigt werden. Der Keh-
richt ist sofort zu beseitigen. Er darf weder dem Nachbar zugeführt 
noch in die Straßenrinne oder andere Entwässerungsanlagen oder 
offene Abzugsgräben geschüttet werden. 

  
§5 Umfang des Schneeräumens 
1.  Die Flächen, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, sind auf 

solche Breite von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen, dass 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und 
insbesondere ein Begegnungsverkehr möglich ist; sie sind in der 
Regel mindestens auf 1,2 m Breite zu räumen. 

2.  Der geräumte Schnee und das auftauende Eis ist auf dem restli-
chen Teil der Fläche, für die die Straßenanlieger verpflichtet sind, 
soweit der Platz dafür nicht ausreicht, am Rande der Fahrbahn 
bzw. am Rande der in § 3 Abs. 2 bis 6 genannten Flächen anzu-
häufen. Nach Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen und 
die Straßeneinläufe so freizumachen, dass das Schmelzwasser ab-
ziehen kann. 

3.  Die von Schnee oder auftauendem Eis geräumten Flächen vor den 
Grundstücken müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass eine 
durchgehende Benutzbarkeit der Flächen gewährleistet ist. Für 
jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn in einer Breite 
von mindestens 1 Meter zu räumen. 

4.  Die zu räumende Fläche darf nicht beschädigt werden. Geräumter 
Schnee oder auftauendes Eis darf dem Nachbarn nicht zugeführt 
werden. 

   
§6 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte 
1.  Bei Schnee- und Eisglätte haben die Straßenanlieger die Gehwege 

und die weiteren in § 3 genannten Flächen sowie die Zugänge zur 
Fahrbahn rechtzeitig so zu bestreuen, dass sie von Fußgängern bei 
Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt mög-
lichst gefahrlos benutzt werden können. Die Streupflicht erstreckt 
sich auf die nach § Abs. 1 zu räumende Fläche. 

2.  Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt oder 
Asche zu verwenden. 

3.  Die Verwendung von auftauenden Streumitteln ist verboten. 
4.  § 5 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 
  
§7 Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen von Schnee- 
und Eisglätte. Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- 
und feiertags bis 8.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach 
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist 
unverzüglich bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Pflicht endet um 20.00 Uhr. 

§8 Ordnungswidrigkeiten 
1.  Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 5 Straßengesetz 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig seine Verpflichtungen aus 
§ 1 nicht erfüllt, insbesondere 

  a) Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht 
entsprechend den Vorschriften in § 4 reinigt , 

  b) Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht 
entsprechend den Vorschriften in den §§ 5 und 7 streut. 

  c) bei Schnee- und Eisglätte Gehwege und die weiteren in § 3 
genannten Flächen nicht entsprechend den Vorschriften in den §§ 
6 und 7 streut. 

2.  Ordnungswidrigkeiten können nach § 54 Abs. 2 Straßengesetz 
und § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße geahndet werden. 

  
Das Bürgermeisteramt 
  
  
  

Sie haben Fragen zu Ihrem Abonnement?

Kontaktieren Sie uns unter 0781/504 -5566
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Dezember 2023 auf der Webseite des Ortenaukreises möglich, sie er-
folgt anonym und bietet neben Abfragen auch die Möglichkeit, individu-
elle Bedarfe zu nennen. Im Anschluss an den Befragungszeitraum wer-
den die Ergebnisse gebündelt und in den Arbeitsprozess aufgenommen. 
Die Umfrage und ergänzende Informationen sind unter dem Link 
www.ortenaukreis.de/oepnv abrufbar. 

Informationsabend „Anbau-, Sorten- und 
Pflanzenschutzempfehlungen“
Das Amt für Landwirtschaft des Ortenaukreises lädt zum Informati-
onsabend „Anbau-, Sorten- und Pflanzenschutzempfehlungen“, am 
Montag, 04. Dezember 2023, um 19 Uhr im großen Sitzungssaal 
des Landratsamts Ortenaukreis, Badstraße 20 in Offenburg. In der 
Veranstaltung werden Hinweise zu Pflanzenschutz-, Sorten- und 
Düngungsfragen, sowie aktuelle rechtliche Bestimmungen behan-
delt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden zwei Stunden 
als Fortbildungsnachweis zur Sachkunde im Pflanzenschutz aner-
kannt. Teilnehmende werden gebeten ihren Sachkundeausweis mit-
zubringen und sich vor Beginn der Veranstaltung zu registrieren. 

Jahresabschluss der Diabetiker 
Selbsthilfegruppe Oberkirch 
Die Diabetiker-Selbsthilfegruppe Oberkirch und Umgebung lädt am 
Dienstag, 28. November, um 19:30 Uhr zum gemütlichen Jahres-
abschluss im Bürgertreff in Oberkirch ein. 
Weitere Informationen erteilen Thomas Bäumle (Telefon: 
0151/40394423) und Gerhard Blaschke (Telefon: 07802/3817). 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

VEREINSNACHRICHTEN

 
Freiwillige Feuerwehr  
Bad Peterstal-Griesbach

Abteilung Bad Griesbach

Am Donnerstag, 07.12.2023 findet um 19.30 Uhr die nächste Pro-
be/Übung statt. Bitte um zahlreiche Teilnahme! 

Unsere Freiwillige Feuerwehr Bad Peterstal-Griesbach braucht Frau-
en und Männer aus allen Berufen. Du möchtest uns unterstützen, 
anderen helfen, dich einbringen? Dann melde dich und werde ein 
Teil von einem motivierten Team. 
  
Abteilungskommando Bad Griesbach  

Musik- und Milizkapelle Bad Peterstal e.V.
Probe 
Unsere nächste Gesamtprobe findet am Mittwoch, 29. November 
2023, um 20.00 Uhr im Probelokal statt. 
 
Weihnachtsfeier im Musikerkreis 
Wie schnell doch ein Jahr vergeht... Traditionell möchten wir das 
Jahr in geselliger Runde bei unserer Weihnachtsfeier ausklingen las-
sen. Hierzu sind alle recht herzlich eingeladen - ob Groß oder Klein, 
Jung oder Alt, aktiver Musiker oder bereits in den Ruhestand entlas-
senen Musiker, Ehrenmitglieder und Partner unserer verstorbenen 
Ehrenmitglieder, Partner, Ehefrauen, Ehemänner und Kinder der 
Musiker und nicht zuletzt die Zukunft unseres Vereins, die Zöglinge. 
Wann: Samstag, 09. Dezember 2023

Sprechstunde Kreisbaumeister 
Die nächste Sprechstunde bei Herrn Kreisbaumeister Glinski findet 
Dienstag den 05.12.2023 von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. Vorab 
ist eine Terminanmeldung bei der Gemeinde erforderlich. Termine 
können im Bürgermeisteramt bei Herrn Waidele, Tel. 07806/ 79-23, 
vereinbart werden. 
  
Das Bürgermeisteramt 

Unser Treff in Bad Peterstal-Griesbach
Im Betreuungszimmer, im 4.Stock der Matthias Erzbergerschule gibt 
es nun immer mittwochs von 14:30 Uhr – 17:00 Uhr einen Treff für 
Kinder, Jugendliche und Eltern. Jede Woche wird es ein anderes 
Thema geben, zu dem wir dann die entsprechende Altersgruppe 
einladen. Beginnen möchten wir am Mittwoch, den 29.11.2023, 
mit einem Spielenachmittag für Schüler bis 12 Jahre und ihre Fami-
lien. So können Sie zusammen mit ihren Kindern neue Spiele ken-
nenlernen und sich auf die Winterzeit vorbereiten.
Eröffnen möchten wir diesen Treff mit einem Kleidertauschabend für 
Frauen am Freitag, den 24.11.2023, um 18:30 in den Räumen der 
Betreuung. Dabei kann jede maximal 5 gut erhaltene Kleidungsstücke 
oder Accessoires zum Tausch mitbringen und sich dann ebenso viele 
aussuchen. Für Getränke und Knabbereien ist für wenig Geld gesorgt. 
Bei Fragen, Ideen und Vorschlägen rufen Sie gerne Mirja Zimmer-
mann, Tel.0151 54609163 an. Wir freuen uns schon sehr auf un-
sere Treffen!

 

SONSTIGE  
BEKANNTMACHUNGEN

 
Seniorennachmittag   
„Sie sind herzlich eingeladen“
am 03.12.2023 
um 14.00 Uhr 
im Kurhaus Bad Griesbach 

Dieses Jahr wollen wir ein paar gemütliche Stunden zusammen mit 
unseren jüngsten und ältesten Mitbürger der Gemeinde verbringen. 
Der Kindergarten St. Antonius feiert das „Oma-Opa-Fest“ zusam-
men mit allen Senioren der Gemeinde. Das Gemeindeteam Bad 
Griesbach verwöhnt Sie mit hausgemachten Leckereien.
Für alle Senioren bieten wir einen Fahrdienst an. 
Bitte melden Sie sich bei Bedarf unter: 0160 837 9990

Das Gemeinde Team Bad Griesbach sowie die Kinder des Kinder-
garten St. Antonius freuen sich auf Ihr Kommen. 

Ortenaukreis bindet die Öffentlichkeit in 
die Planungen für den ÖPNV-Ausbau ein  
Nach der umfassenden ÖPNV-Tarifreform 2021 befasst sich der Or-
tenaukreis aktuell mit der Fortschreibung des Nahverkehrsplan mit 
dem nächsten Großprojekt. Dabei werden Ziele und Rahmenvorga-
ben für die Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im 
Ortenaukreis festgelegt. Ziel ist, dass der öffentliche Personennahver-
kehr im Kreis noch attraktiver werden soll. Da die Bevölkerung ihre 
Mobilitätsbedarfe am besten kennt und entsprechende Hinweise und 
Impulse geben kann, startet der Ortenaukreis ab dem 20. November 
eine Online-Befragung. Dabei haben die Kreis-Einwohner die Gele-
genheit, ihre Ideen miteinzubringen und Schwerpunkte mitzuteilen. 

Angesprochen sind alle Personen, die bereits heute den ÖPNV nut-
zen, aber auch diejenigen, die sich bislang nicht für den ÖPNV ent-
scheiden konnten. Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum 8. 
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Wo: Pfarrheim Bad Peterstal 
Beginn: 16:30 Uhr
Um besser planen zu können, bitten wir alle Nicht-Aktiven unserer Vor-
ständin Christine Schönbrunn (Tel. 0170-7791745) eine kurze Rück-
meldung zu geben, wenn sie an der Weihnachtsfeier teilnehmen werden. 
Vielen Dank im Voraus! 

Musik- und Trachtenkapelle  
Bad Griesbach e.V.
GESAMTPROBE 
Mittwoch, 29. November 2023, Gesamtprobe, 19.30 Uhr, 
Probenlokal/Vereinshaus; 
Um vollzählige und pünktliche Teilnahme wird gebeten. 

ADVENT AM DORFPLATZ 
Voller Vorfreude erwarten wir den 2. Advent, der möglicherweise 
mit einer sanften Schneedecke bedeckt ist.  Aus diesem Grund laden 
wir Sie herzlich ein, am Vorabend des Adventssonntages mit uns zu 
feiern! Ab 17:00 Uhr sind Sie eingeladen, die festliche Atmosphäre 
des Advents gemeinsam mit uns zu genießen.
  
Für die Erwachsenen gibt es köstlichen Glühwein und für die Kinder 
leckeren Punsch, um sich von innen aufzuwärmen. Der verlockende 
Duft von frischen Waffeln und Würstchen im Brötchen zieht Sie in 
den Bann. Die Musik- und Trachtenkapelle Bad Griesbach e.V. 
stimmt mit festlichen Klängen ab 18.00 Uhr auf die bevorstehende 
Advents- und Weihnachtszeit ein und auch unsere jungen Musiker 
(Blockflötengruppe & Bläserklasse) werden für vorweihnachtliche 
Stimmung sorgen.
  
Wir hoffen darauf, dass der Schnee lautlos vom Himmel fällt und das 
Lichtermeer des Dorfplatzes in der Dunkelheit funkelt. Gemeinsam 
möchten wir die Wärme und Freude des Advents spüren. Lasst uns 
diesen besonderen Abend gemeinsam verbringen - alte Freundschaf-
ten pflegen sowie neue Bekanntschaften knüpfen. Der 2. Advent am 
Dorfplatz beim Kurhaus wird ein unvergessliches Erlebnis sein!
  
Wir freuen uns sehr über zahlreiches Erscheinen und darauf, gemein-
sam mit Euch zu feiern! 

WEITERE HIGHLIGHTS 2023 
24. Dezember 2023 - Umrahmung der Christmette 

SV Schwarzwald Bad Peterstal e.V.
Generalversammlung 
Die diesjährige Generalversammlung des SV Schwarzwald Bad Peterstal 
findet am Montag, 11.12.2023, um 20 Uhr, im Clubhaus statt.

Tagesordnung: 
1. Begrüßung
2. Geschäftsbericht des Vorstandes
3. Jahresberichte der Abteilungen
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Entlastung der Gesamtvorstandschaft
7. Beschlussfassung zur Satzungsänderung
8. Neuwahl der Vorstandschaft
9.  Neuwahl der Kassenprüfer
10. Beschlussfassung über vorliegende Anträge
11. Wünsche und allgemeine Aussprache 
  
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung können bis zum 
4.12.2023  beim 1. Vorsitzenden eingereicht werden. Die Vor-
standschaft lädt alle Mitglieder, Freunde und Gönner zur Generalver-
sammlung ein und würde sich über eine rege Beteiligung sehr freuen. 
  
Clemens Simoneit, 1. Vorsitzender 

Landfrauen Bad Peterstal-Griesbach
Mittwoch, 06.12.2023, 19:00 Uhr 
Adventsfeier der Landfrauen im Braunbergstüble 
Anmeldung bei Sabine Zimmermann, Tel. 471 oder über WhatsApp 

Gründungsversammlung des Fördervereines 
Schwimmbad Bad Peterstal-Griesbach e.V.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wie bereits in der Presse veröffentlicht, beabsichtigen wir einen För-
derverein Schwimmbad zu gründen, der folgende wesentlichen Ziele 
satzungsgemäß verfolgen soll: 
 
• Unterstützung der Gemeinde bei der Betriebsführung.
• Ermöglichung der Durchführung von Schwimmkursen für Kinder 

und die Ausbildung  zum Rettungsschwimmer oder zur Rettungs-
schwimmerin.

• Beschaffung von Geldmittel zur Beteiligung an den Kosten für 
Einrichtung und Unterhaltung zur Verbesserung der Spiel- und 
Sportmöglichkeiten für die Schwimmbadbesucher.

 
Wir betonen ausdrücklich, dass wir in diesen satzungsgemäßen Zie-
len die Gemeinde unterstützen und einen Beitrag von „Bürgerschaft-
lichem Engagement“ leisten wollen in dem Rahmen, der für uns 
möglich ist. Wir sind froh über das finanzielle Engagement der Ge-
meinde, dass das Bad für uns Bürgerinnen und Bürger und unsere 
Gäste weiterhin ein Treffpunkt für Kommunikation, Spass, Freude 
und sportlicher Betätigung sein kann. Wir laden alle recht herzlich 
ein, die uns in diesem Sinne unterstützen wollen und freuen uns auf 
Ihr Kommen. Die Versammlung findet statt:

Montag, 27.11.2023, 19.00 Uhr, im Kulturhaus Bad Pe-
terstal-Griesbach 

Als Tagesordnung ist vorgesehen: 
 
1. Begrüßung
2. Wahl eines Versammlungsleiters/einer Versammlungsleiterin
3. Bestellung eines Protokollführers/einer Protokollführerin
4. Genehmigung der Tagesordnung
5. Beratung und Verabschiedung der Satzung
6. Wahlen des Vorstandes
7. Wahlen der Kassenprüfer/der Kassenprüferinnen
8. Beratung und Beschlussfassung über die Mitgliedsbeiträge
9. Verschiedenes und allgemeine Aussprache

Die Interessengemeinschaft 
Förderverein Schwimmbad Bad Peterstal-Griesbach e.V. 

Terminabsprache Vereinstermine 
Terminabsprache Veranstaltungstermine Bad Peterstal-Gries-
bach 24.11. um 19.30 Uhr im Gasthaus Engel:

Im vergangenen Jahr entstand die Idee, dass ein „Dorfterminka-
lender“ (Klubraum-App) organisiert wird, in welchen Veranstal-
tungstermine eingetragen werden können. Ansprechen möchten wir 
Vereine, Kindergarten, Schule, Privatvermieter, Hoteliers, Gewerbe, 
Handwerk, Einzelhandel, Landwirtschaft, Kirche, Tourismus, Kom-
munalpolitik und alle sonstigen Institutionen.

Ziel  ist es, dass sowohl ein Planungskalender als auch ein 
Infokalender entsteht, nicht nur für Feste, sondern auch für Ver-
sammlungen, etc... .
Am Freitag den 24.11.2023 um 19.30 Uhr im Gasthaus 
Engel sind dazu alle persönlich eingeladen, die sich im Jahr 
2024 mit Veranstaltungstermine einbringen möchten. 
Die Termine werden an diesem Abend von uns gesammelt und im 
Kalender eingetragen. 
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Gerne können die Termine auch vorab an Barbara Huber, Andreas 
Kimmig oder Albrecht Doll übermittelt werden. Oder an: 
dorfterminebpg@gmx.de 
Noch kein Zugang zum Kalender? 
Dann einfach einen Link bei uns anfordern. 
 
Und schon wird unsere Terminvielfalt im Ort Bad Peterstal-
Griesbach transparenter!
  
Die Administratoren: 
Barbara Huber, Andreas Kimmig und Albrecht Doll 

Sozialverband VdK 
Der VDK Ortsverein Bad Peterstal-Griesbach / Oppenau 
informiert:
  
Bald ist wieder Weihnachten! 
  
Ein guter Anlass, um sich zu einer gemütlichen und vielleicht auch 
etwas besinnlichen kleinen Adventsfeier zu treffen.
Deshalb laden wir alle Mitglieder und die, die es vielleicht noch wer-
den wollen, zu einem gemütlichen Nachmittag ein. 
  
Wir treffen uns am Donnerstag, 30. November 2023 um 
16.00 Uhr im Gasthaus „Engel“ (im Nebenzimmer) in Bad 
Peterstal-Griesbach.

Wir würden uns freuen, wenn viele unserer Einladung folgen würden 
und freuen uns auf Sie! 

Die Vorstandschaft 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Seelsorgeeinheit Oberes Renchtal
GOTTESDIENSTE 
  
Samstag, 25.11.2023  
17:00 Oppenau  Feier der Firmung (Weihbischof Dr. Peter Birk-

hofer) musikalisch gestaltet von der Pfarrband 
Inshallah

Sonntag, 26.11.2023  
10:00 Bad-
   Peterstal  Feier der Firmung (Weihbischof Dr. Peter Birk-

hofer) musikalisch gestaltet von der Pfarrband 
Inshallah  

18:00 Bad-
   Griesbach Eucharistiefeier (KK)

Montag, 27.11.2023  
17:45 Oppenau  Eucharistische Anbetung im Schweigen (Le)  
19:00 Oppenau  Eucharistiefeier (Le)

Dienstag, 28.11.2023  
07:30 Oppenau  Schülergottesdienst als Wortgottesfeier (Sc)  
18:30 Bad-
    Griesbach Eucharistiefeier (KK) Gedenken an: Verstorbene
       der Familie Finzer, Eltern und Geschwister

Mittwoch, 29.11.2023  
10:00 Oppenau  Herz-Jesu-Kapelle: 
      Eucharistiefeier (KK)

Donnerstag, 30.11.2023  
19:00 Bad-
   Peterstal Eucharistiefeier (KK)
      1. Seelenamt für Rosel Börsig

Freitag, 01.12.2023  
19:00 Oppenau Eucharistiefeier (KK) 
   1. Seelenamt für Emil Huber, Klara Haas und Ludwig Braun
   Gedenken an: Franziska Oberle u. verstorb. Angeh. , Lierbach 

1. Adventssonntag  
Samstag, 02.12.2023 
In Oppenau: Die Landjugend bietet am Samstagvormittag von
9-12 Uhr auf dem Allmendplatz Adventskränze zum Verkauf an.
Die Ministranten und Junglektoren bieten nach dem Gottesdienst 
Linzertorten und Weihnachtsgebäck gegen eine Spende an.
18:45 Oppenau Eucharistiefeier am Vorabend als Rorate (KK/Sc)
      mitgestaltet von den Erstkommunionkindern
      und der Musikgruppe Leuchtkraft

Sonntag, 03.12.2023  
In Bad Peterstal und Bad Griesbach: 
Kollekte für das Pfarrblatt  
08:30 Bad-
   Griesbach Eucharistiefeier (KK)  
10:00 Bad-
   Peterstal  Eucharistiefeier mit Kolpinggedenktag (KK/He)
14:30 Oppenau  Tauffeier (KK)
       getauft werden:Tim Panter, Chleo Heuber - 
       ger und Luca Huber  

Den Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit stehen vor:
Pfr. Klaus Kimmig (KK) Pfr. Herrmann (He) Pfr. Lerchenmüller (Le) 
Pfr. Stern (BS) GR Susanne Schwarz (Sc) Diakon M. Bächle (MB)
Pastorale Mitarbeiterin Anja Müller (AM)
  
Gebetsanliegen des Papstes für den Monat Dezember 
Beten wir für die Menschen, die mit Behinderungen leben, dass sie 
im Zentrum gesellschaftlicher Aufmerksamkeit stehen und ihnen von 
Einrichtungen inklusive Angebote gemacht werden, die ihre aktive 
Teilnahme wertschätzen. 

Beichtzeiten  
Es gibt keine regelmäßigen Beichtzeiten. Wer ein Gespräch sucht, kann 
sich telefonisch bei den Seelsorgerinnen und Seelsorgern melden. 
  
Rosenkranzgebet 
Bad Griesbach Dienstag, 28.11.  18:15 Uhr
Oppenau   jeden Freitag  18:15 Uhr  
      Samstag, 02.12.  18:00 Uhr  

Bad Peterstal
      Montag, Dienstag,
      Donnerstag und Freitag 18:15 Uhr  
       Samstag, 09.12.  18:00 Uhr  

Katholische öffentliche Bücherei 
Josefshaus, Dreikönigweg 1, Oppenau 
Öffnungszeiten: 
Sonntag: 09:00 - 11:00 Uhr und 
Mittwoch: 15:00 - 17:30 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser, 
bei uns können Sie verschiedene Zeitschriften wie GEO, Stiftung 
Warentest, Plus, Happy und Landlust ausleihen. Die Hefte ,,Einfach 
hausgemacht“ und für den Garten ,,Kraut und Rüben“ führen wir 
auch im Bestand.
  
Neue pastorale Mitarbeiterin 
Seit dem 15. November 2023 arbeitet Frau Anja Müller als pastora-
le Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde Oberes Renchtal. Ihr 
Schwerpunkt wird zusammen mit Frau Schwarz die Erstkommunion-
vorbereitung sein, außerdem arbeitet Frau Müller im Team Kirche im 
Nationalpark im Präsenzdienst mit. Wir heißen Frau Müller als Mit-
arbeiterin herzlich willkommen und wünschen ihr eine gute und 
fruchtbare Einarbeitungszeit sowie viel Freude und Gottes Segen für 
ihre neue Aufgabe. 

Firmung 2023
• Samstag, 25.11.2023, 17:00 Uhr Feier der Firmung
• in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist, Oppenau
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• Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr Feier der Firmung
• in der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bad Peterstal
 
Einladung zur öffentlichen Sitzung des Pfarrgemeinderates 
am Dienstag, 28.11.2023 um 19:30 Uhr im Josefshaus in Oppenau 

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Geistlicher Impuls  
3. Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der Sit-

zung vom 19.09.23
4. Fortschreibung und Aktualisierung der Ökumenischen Partner-

schaftsvereinbarung
5. Bericht zum aktuellen Stand Kirchenentwicklung 2030
6. Berichte aus den Gemeindeteams und Ausschüssen
7. Vorschau auf Advents- und Weihnachtszeit
8. Verschiedenes
9. Termine / Informationen b) Anfragen der Pfarrgemeinderäte
10. Schlussgebet
 
Essener Adventskalender 
An den Schriftenständen liegt der Adventskalender zum Preis von 
4,50 € aus.
  
Nur ein Stern  
Ab dem 1. Advent stehen in den Pfarrkirchen unserer Seelsorgeein-
heit Holzsterne. Der Ausschuss Liturgie möchte Sie einladen, Ihre 
Hoffnungen, Ihre Sehnsüchte, Ihre Anliegen in Worte zu fassen, auf 
die ausgelegten Zettel zu schreiben und in die Sterne zu stecken. Wir 
werden Ihre Bitten und Anliegen am Heiligabend symbolisch zur 
Krippe tragen. Außerdem liegen gerollte Zettel zum Mitnehmen aus, 
die in unterschiedlichen Texten, einem kurzen Spruch oder in Lied-
zeilen das Thema „Stern“ aufgreifen. 
  
Hospizdienst Oberes Renchtal - Trauercafé 
Gerne laden wir alle Trauernden zur offenen Trauergruppe am 
Samstag, 02.12.2023 um 15:00 Uhr ein. Das Treffen findet im 
Josefshaus, Dreikönigweg 1, in Oppenau statt. Wir freuen uns über 
alle die kommen und sich von der Einladung angesprochen fühlen. 
Diskretion und Schweigepflicht sind bei den Treffen der Trauergrup-
pe eine Selbstverständlichkeit. 
  
Hospizdienst Oberes Renchtal 
Herzliche Einladung zum monatlichen Treffen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen am Donnerstag, 07.12.2023 um 19:30 Uhr im 
Bruderpark. 

Emmaus-Gottesdienst 
Am Sonntag, 10.12.2023 findet um 18:30 Uhr in der Wallfahrts-
kirche in Lautenbach der Emmaus Gottesdienst statt. Vorbereitet 
von Mitgliedern unserer Seelsorgeeinheit, musikalisch gestaltet von 
der Musikgruppe Leuchtkraft. 
  
Kinderfilmtag in Oppenau 
Nach dem Kinderfilmtag ist vor dem Kinderfilmtag! 
Am Samstag, 16.12. laden wir Euch zum nächsten Kinderfilmtag ein. 
Kleine quirlige Kobolde suchen ein neues Zuhause und treffen dabei 
auf einen älteren Mann mit Schlapphut und seinen Kater mit der 
grün-gestreiften Hose. Filmlänge 78 Minuten, ohne Altersbeschrän-
kung. Der Eintritt ist frei! Getränke und Popcorn werden zum Selbst-
kostenpreis verkauft.
  
  
Kinder- und Jugendchor 
Freitags im Josefshaus Oppenau 
Gruppe 1 (Kindergartenkinder) 14:30 – 15:15 Uhr 
Gruppe 2 (Schulkinder) 15:15 – 16:00 Uhr 
Popchor/ Jugendchor (ab Klasse 5) 19:00– 19:45 Uhr 
Singst du gerne? Dann schau bei uns vorbei! 
Kinderchor - anstehende Termine:
• Singen im Advent/ Weihnachten:
• Samstag, 02.12.23 (Gruppe 1 und 2), Stadtpark/ Nikolausmarkt
• Freitag, 15.12.23 (Gruppe 1 und 2), Singen im Vincentiushaus, 

15 Uhr
• Krippenspiel:

• Freitag, 22.12.23: 14.30-16.30 Uhr Probe in der Kirche (bitte 
warm anziehen und etwas zu trinken mitnehmen)

• Samstag, 23.12.23: 10 Uhr öffentliche Generalprobe: Auffüh-
rung in der Herz-Jesu-Kapelle für die Bewohner des Vincentius-
hauses, dazu 9.15 Uhr Treffen im Josefshaus

• Sonntag, 24.12.23: 14 Uhr Treffpunkt in der Kirche (bitte Sitzkis-
sen mitbringen)

• 15 Uhr Krippenspiel, gestaltet vom Kinderchor und den Viert-
klässlern (ehem. Kommunionkindern)

Das nächste Pfarrblatt umfasst den Zeitraum vom
09.12. bis 24.12.2023 

Redaktionsschluss Montag, 04.12.2023, 10:00 Uhr   

St. Peter und Paul Bad Peterstal
Kirchenchor St. Peter und Paul
• Freitag, 24.11.2023, 20:00 Uhr Probe in der Pfarrkirche
• Freitag, 01.12.2023, 20:00 Uhr Probe in der Pfarrkirche
• Freitag, 08.12.2023, 20:00 Uhr Probe in der Pfarrkirche
 
Kath. Frauengemeinschaft St. Elisabeth – Adventsfeier 
Herzliche Einladung! 
Zu unserer traditionellen vorweihnachtlichen Feier am Dienstag, 5. 
Dezember um 19:00 Uhr laden wir sehr herzlich ins Pfarrheim St. 
Bernhard ein. Auf einen besinnlichen Abend mit unseren Mitglie-
dern freut sich die Vorstandschaft. 
  
Einladung zur Mitgliederversammlung  
Der Förderverein für Kranken-, Alten- und Familienpflege in der 
Pfarrei St. Peter und Paul Bad Peterstal-Griesbach e.V. lädt am Don-
nerstag, 07.12.2023 um 19:30 Uhr zur Mitgliederversammlung ins 
Pfarrheim St. Bernhard ein.
Tagesordnung: 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden, 2. Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit, 3. Grußwort von Pfr. Klaus Kimmig, 
Leiter der Seelsorgeeinheit „Oberes Renchtal“, 4. Tätigkeits- und 
Rechenschaftsbericht des Vorstandes, 5. Bericht der Buch- und Kas-
senprüfer, 6. Genehmigung der vorgelegten Rechnungslegung, 7. 
Entlastung des Vorstandes,8. Anträge und Fragen der Mitglieder 

Erstkommunion 2024 – Einladung zur Roratefeier 
Einladung zur Eucharistiefeier, als Roratefeier, für die Erstkommuni-
onkinder aus Bad Peterstal-Griesbach und ihre Familien am Sams-
tag, 09.12.2023 um 18:45 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 
in Bad Peterstal. 
  
Kuchen- und Plätzchenangebot der Minis und Junglektoren 
Die Ministranten und Junglektoren bieten selbst gebackene Plätz-
chen und Linzertorten auf Spendenbasis an. Ab Samstag, 09.12. 
können Sie nach den Gottesdiensten, auch an Werktagen, solange 
der Vorrat reicht, in Bad Peterstal leckere Plätzchen und Linzertorten 
erhalten. Wir freuen uns, wenn Sie von unserem Angebot regen 
Gebrauch machen. Der Erlös wird für die Romwallfahrt verwendet. 

Wortgottesfeier für Familien im Advent 
Das Kinderkirchenteam lädt am 2. Adventssonntag, 10.12.2023 
um 10:00 Uhr zu einer Wortgottesfeier in die Pfarrkirche in Bad 
Peterstal ein. 
Wir freuen uns auf Euer Kommen! Das Kinderkirchenteam 

St. Antonius Bad Griesbach
Seniorennachmittag und Oma-Opa Fest im Advent –  
Sie sind herzlich eingeladen! 
Wann? 1. Adventssonntag, 03.12.2023 um 14:00 Uhr 
Wo? Kurhaus Bad Griesbach 
Dieses Jahr wollen wir ein paar gemütliche Stunden zusammen mit 
unseren jüngsten und ältesten Mitbürgern der Gemeinde verbringen. 
Der Kindergarten St. Antonius feiert das „Oma-Opa-Fest“ zusam-
men mit allen Senioren der Gemeinde. Das Gemeindeteam Bad 
Griesbach verwöhnt Sie mit hausgemachten Leckereien. Für alle 
Senioren bieten wir einen Fahrdienst an.
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Gemeindereferentin Susanne Schwarz 
Tel. 07804/91196-09 o. 0173 9025185 
Sprechzeit nach Vereinbarung 
Diakon Meinrad Bächle 
Tel. 07806/359 o. 0171 7849529 
Sprechzeit nach Vereinbarung 

PFARRBÜRO: 
Oppenau, Bachstr. 27 
Pfarrsekretärin: Ulrike Panter, Nicole Spinner, Monika Huber 
Tel. 07804/2076, Fax -2145 
E-Mail: pfarramt.oppenau@kath-oberes-renchtal.de 
Öffnungszeiten: 
Montag   9:30-11:30 Uhr 
Dienstag  9:30-11:30 Uhr und 15:00-18:00 Uhr 
Mittwoch  9:30-11:30 Uhr 
Donnerstag   9:30-11:30 Uhr 
Freitag   9:30-11:30 Uhr 

Bad Peterstal-Griesbach, Wilhelmstr. 10a  
Pfarrsekretärin: Monika Huber 
Tel. 07806/1070, Fax -910156 
E-Mail: pfarramt.bad.peterstal@kath-oberes-renchtal.de
Öffnungszeiten: 
Dienstag 08:30-10:30 Uhr und 16:30-17:30 Uhr 
Freitag 10:00-11:00 Uhr 

BANKVERBINDUNGEN: 
Röm.-kath. Kirchengemeinde Oberes Renchtal: 
Pfarrei St. Antonius Bad Griesbach 
Pfarrei St. Johannes Bapt. Oppenau 
Pfarrei St. Peter und Paul Bad Peterstal 
Volksbank eG – Die Gestalterbank
IBAN: DE35 6649 0000 0000 0005 07
BIC: GENODE61OG1
Sparkasse OG-Ortenau
IBAN: DE42 6645 0050 0018 0107 52
BIC: SOLADES1OFG 

__________ 
Seelsorgeeinheit Oberes Renchtal  Bachstraße 27 
77728 Oppenau  Tel. 07804/2076, Fax -2145 
E-Mail: pfarramt.oppenau@kath-oberes-renchtal.de 
Internet: www.kath-oberes-renchtal.de 

Kirche im Nationalpark
Samstag, 02. Dezember von 11:00 bis 16:00 Uhr findet eine 
adventliche Wanderung mit dem Thema „dem Stern folgen“ statt. 
Die Wegstrecke beträgt ca. 8 km. Die Rückfahrt erfolgt mit dem 
Nationalparkbus zum Nationalparkzentrum. Bewusst können Sie 
den Alltag unterbrechen, innehalten, entschleunigen, die Natur und 
sich selbst wahrnehmen. Die Wanderstrecke führt ein Stück des 
Westwegs vom Ruhestein zur Klosterruine Allerheiligen entlang. Die 
Wanderung wird durch kurze besinnliche Impulse und adventlichen 
Geschichten begleitet. Die Wanderung wird auf Wunsch bei advent-
lichem Kaffee und Kuchen (Selbstzahler) beendet. Eine Anmeldung 
ist erforderlich. Die Wanderung begleitet die Referentin Heidi Lasch-
Cernakevic (qualifizierte Pilgerbegleiterin).

Die ANMELDUNG kann  direkt online auf der Homepage 
www.kirche-nationalpark-schwarzwald.de oder telefonisch 
unter 07841-668403 vorgenommen werden. 

Bitte melden Sie sich bei Bedarf unter: 0160 837 9990 
Das Gemeinde Team Bad Griesbach sowie die Kinder des Kinder-
garten St. Antonius freuen sich auf Ihr Kommen.  
  
Erstkommunion 2024 – Einladung zur Roratefeier 
Einladung zur Eucharistiefeier, als Roratefeier, für die Erstkommuni-
onkinder aus Bad Peterstal-Griesbach und ihre Familien am Sams-
tag, 09.12.2023 um 18:45 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul 
in Bad Peterstal. 

Region und Diözese
Pfarrei neu - Arbeitsgruppe Sakramentenkatechese  
Vor rund einem Jahr haben die Vorbereitungen für die "Pfarrei neu" 
begonnen und einige Weichen wurden bereits gestellt. Zwischenzeit-
lich haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die sich um die einzelnen 
Themenbereiche der Pfarrei neu kümmern. So ist auch die Arbeits-
gruppe Sakramentenkatechese entstanden. Wir haben uns entschie-
den, für jedes Sakrament einen Abend zu gestalten, an dem existie-
rende Programme und neue Ideen gesammelt werden. Hierzu laden 
wir alle interessierten Mitglieder der Pfarrei neu ein, sich ein- oder 
mehrmalig einzubringen. Im Januar 24 geht es um das Thema Tau-
fe. Wenn Sie mitmachen wollen, sind Sie eingeladen, am 17.01.2024 
um 19:30 Uhr nach Mösbach in den Pfarrsaal zu kommen. Anmel-
dung und Info bei Andrea Hofer: e-mail: andrea.hofer@bossmail.de 
oder Tel: 0172/7324231. 

Veranstaltung der Kirche im Nationalpark  
Am Samstag, 02. Dezember von 11:00 bis 16:00 Uhr findet eine 
adventliche Wanderung mit dem Thema „dem Stern folgen“ statt. 
Die Wegstrecke beträgt ca. 8 km. Die Rückfahrt erfolgt mit dem 
Nationalparkbus zum Nationalparkzentrum. Die ANMELDUNG 
kann über die Homepage www.kirche-nationalpark-schwarzwald.de 
oder telefonisch 07841-668403 erfolgen. 

Wir bleiben! 
Ein Gespräch mit Frauen, die sich klar zur römisch-katholi-
schen Kirche positionieren. 
„Wir bleiben!“ – sagen engagierte Katholikinnen aus Politik, Wirt-
schaft, Kultur und Gesellschaft. Ihre Statements wurden im März 
2023 im gleichnamigen Buch veröffentlicht. Die Bildungszentren 
Offenburg und Heidelberg laden zu einem Online-Gespräch mit der 
Herausgeberin Elisabeth Zoll und weiteren Autorinnen ein am Don-
nerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr auf der Plattform Zoom.
Termin: Donnerstag, 7. Dezember 2023, 19 – 21 Uhr 
Ort: online via Zoom Kosten: 5.-€ - Anmeldung und weitere 
Informationen: www.bildungszentrum-offenburg.de,
Tel. 0781 925040. 

4 Bauplätze in Oberkirch-Zusenhofen  
Der röm. – kath. Kirchenfond Zusenhofen in Oberkirch vergibt im 
Baugebiet Rödermatt III vier schöne Bauplätze. Haben Sie Interesse? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Alle Details zum Bewer-
berverfahren finden Sie unter www.kath-oberkirch.de.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen gerne an die Verrechnungsstelle für 
Kath. Kirchengemeinden, Herrn Deichelbohrer, Kirchstraße 23/1, 
77855 Achern, Tel.: 07841/67326-0, E-Mail: info@vst-achern.de 

Kontakt
SEELSORGETEAM: 
Pfarrer Klaus Kimmig 
Tel. 07804/2076 
Sprechzeiten: 
Oppenau: Freitag, 24.11.+01.12., 16:00-18:00 Uhr 
Bad Peterstal: Nach Vereinbarung 
Oder nach Vereinbarung 
Pensionär Michael Lerchenmüller 
Tel. 07804/3240 
Sprechzeit nach Vereinbarung 
Subsidiar Bruno Herrmann 
Tel. 07806/91 01 58 
Sprechzeit nach Vereinbarung 

Wir wünschen ein
schönes Wochenende!
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Ökumene

ÖKUMENISCHE ANGEBOTE IM ADVENT 2023
Samstag

02.12.
18:45 Oppenau

Pfarrkirche
Eucharistiefeier als Rorate

mitgestaltet von den Erstkommunionkindern
Montag
04.12.

18:30 Oppenau
Straßburger Str. 8

Fam.
Hebding

Adventlicher
Impuls

Dienstag,
05.12.

17:00 Oppenau
Treffpunkt Vielfalt

TeamTreffpunktVielfalt
undD.Brodback

Singen im Advent
für Groß und Klein

Donnerstag
07.12.

18:00 Bad Peterstal
Schwarzwaldstr. 12

Gemeindeteam
Bad Peterstal

Adventlicher
Impuls

Freitag
08.12.

17:30 Oppenau:Gartenbeim
Vincentiushaus

Mitarbeiter des
Vincentiushauses

Adventszauber

Samstag
09.12.

18:45 Bad Peterstal
Pfarrkirche

Eucharistiefeier als Rorate
mitgestaltet von den Erstkommunionkindern

Sonntag
2. Advent

17:00 Bad Peterstal
Pfarrkirche

Klangraum Kirche
Konzert mit dem TRIO ARUNDO

18:30 Lautenbach
Wallfahrtskirche

Emmaus-Gottesdienst
Psalmen – Anker in der Zeit

Montag
11.12

17:45 Oppenau:
Pfarrkirche

Charismatischer
Gebetskreis Effata

Adventlicher
Impuls

19:30 Ökumenisches Hausgebet im Advent
Dienstag

12.12. reserviert
Adventlicher

Impuls
Mittwoch

13.12.
19:00 Oppenau

Karl-Friedrich-Str. 28
Frauengemeinschaft
St. Teresa

Adventlicher
Impuls

Donnerstag
14.12.

18:00 Oppenau
Kapelle Allerheiligen

Freundeskreis
Allerheiligen

Adventlicher
Impuls

Samstag
16.12.

18:45 Oppenau:
Pfarrkirche

Eucharistiefeier als Rorate, gestaltet vom
Ausschuss Liturgie

Sonntag
3. Advent

19:00 Oppenau:
Pfarrkirche

Feier der Versöhnung

Montag
18.12.

18:00 Oppenau
Herz-Jesu-Kapelle

Martina Strauß –
musikalisches Projekt

musikalischer
Adventsimpuls

Dienstag
19.12.

18:00 Bad Griesbach
Eichbühlstr. 15

Hospizdienst
Oberes Renchtal

Adventlicher
Impuls

Donnerstag
21.12.

18:30 Bad Peterstal
Pfarrkirche

Feier der
Versöhnung

19:30 Oppenau
ev. Kirche

Ökumenisches Taizé-Abendgebet

Freitag
22.12.

18:00 Oppenau-Ibach
Kapelle Ibach

MagdalenaBraun
ManuelMüller

Adventlicher
Impuls

Samstag
23.12.

18:45 Bad Griesbach
Pfarrkirche

Eucharistiefeier als Rorate

Ökumenische Adventsfenster Aktion  
Schon seit vielen Jahren gibt es in unserer Seelsorgeeinheit die Tra-
dition, dass an jedem Abend im Advent ein Adventsfenster geöffnet 
wird oder ein Impuls stattfindet: Wir freuen uns sehr, wenn viele 
Gemeindemitglieder, an Privathäusern oder öffentlichen Gebäuden 
jeweils abends einen kurzen inhaltlichen Impuls – evtl. mit einem 
gestalteten Fenster – präsentieren. Folgende Termine sind noch frei: 

Samstag, 02.12. Sonntag, 03.12. Mittwoch, 06.12. 
Samstag, 09.12. Freitag, 15.12. 
Samstag, 16.12. Sonntag, 17.12. Mittwoch, 20.12.
Samstag, 23.12.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, haben Sie Fragen oder Terminwün-
sche? Dann melden Sie sich telefonisch im katholischen Pfarrbüro 
Oppenau Tel. 07804 /2076.
  
Hospizdienst Oberes Renchtal - Trauercafé 
Gerne laden wir alle Trauernden zur offenen Trauergruppe am 
Samstag, 02.12.2023 um 15:00 Uhr ein. Das Treffen findet im 
Josefshaus, Dreikönigweg 1, in Oppenau statt. Wir freuen uns über 
alle die kommen und sich von der Einladung angesprochen fühlen. 
Diskretion und Schweigepflicht sind bei den Treffen der Trauergrup-
pe eine Selbstverständlichkeit. 
  
Hospizdienst Oberes Renchtal 
Herzliche Einladung zum monatlichen Treffen der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen am Donnerstag, 07.12.2023 um 19:30 Uhr im 
Bruderpark. 
  
Klangraum Kirche  
Adventliches Konzert mit dem TRIO ARUNDO
Im Rahmen der Reihe „Klangraum Kirche“ lädt die ökumenische 
Kur-Seelsorge Oberes Renchtal zum Konzert mit dem TRIO 
ARUNDO in die Pfarrkirche St. Peter und Paul am Sonntag, 10. 
Dezember 2023 um 17:00 Uhr ein. 

Simon Doll, Oboe, Jan-Niklas Doll, Fagott und Tobias Späth, Klari-
nette konzertieren mit der gewohnten Bravour auf ihren edlen Höl-
zern und werden uns am 2. Advent  mit einem adventlichen Konzert 
überraschen! Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden werden am 
Ende des Konzerts aber sehr gerne entgegengenommen! 
  
Ökumenisches Hausgebet im Advent 
Am Montag, 11.12.2023, 19:30 Uhr, laden die Glocken der christ-
lichen Kirchen in Baden-Württemberg zum Ökumenischen Hausge-
bet im Advent ein. „Lücken füllen – Gott finden“. Unter dieser Bot-
schaft bietet das Gebet die gute Gelegenheit, in der Familie oder 
Hausgemeinschaft, mit Freunden oder Nachbarn einen Abend im 
Advent miteinander zu verbringen. 
  
Kinderfilmtag in Oppenau 
Nach dem Kinderfilmtag ist vor dem Kinderfilmtag! 
Am Samstag, 16.12. laden wir Euch zum nächsten Kinderfilmtag 
ein. Kleine quirlige Kobolde suchen ein neues Zuhause und treffen 
dabei auf einen älteren Mann mit Schlapphut und seinen Kater mit 
der grün-gestreiften Hose. Filmlänge 78 Minuten, ohne Altersbe-
schränkung. Der Eintritt ist frei! Getränke und Popcorn werden zum 
Selbstkostenpreis verkauft. 
  
Ökumenisches Taizé-Abendgebet 
Wir laden Sie herzlich zum Taizé-Abendgebet am Donnerstag, 
21.12.2023 um 19:30 Uhr in die evangelische Kirche, Oppenau 
ein. Eine besinnliche halbe Stunde mit den wunderbaren Liedern aus 
Taizé – eine kleine Auszeit für die Seele im Alltag! Vorbereitet und 
mitgestaltet vom Taizé-Team. 
  
Arbeitskreis Integration - Kleiderkammer im Josefshaus 
Kleiderkammer im Josefshaus, Dreikönigweg 1 in Oppenau
• Öffnungszeiten Montag von 16:00 - 18:00 Uhr
• Bezugsberechtigt Rentner, kinderreiche Familien,  

Migranten und Menschen mit geringem Einkommen
• Zutritt bei Erkältungssymptomen nur mit Maske
 
Bei Fragen können Sie sich an das kath. Pfarramt, Tel. 07804 2076 
oder an Frau Reitz, Tel. 07804 910907 wenden. 

Evangelische Kirchengemeinde
Evangelische Kirchengemeinde 
Freitag, 24. NovemberGemeindehaus Oppenau
14.30 Uhr Konfirmanden – Unterricht 
  
Sonntag, 26. November Ev. Kirche Oppenau
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbenen der 

Kirchengemeind Pfarrer Achim Brodback 

Gedenken an die Verstorbenen: aus Oppenau und Bad Peterstal

Frank Moser    61 Jahre 
Helmut Hensel   92 Jahre
Hermann Peterßen  90 Jahre
Gretel Baumgärtner 88 Jahre
Ernst Schnebel   96 Jahre
Andrea Nitschke   58 Jahre
Klaus Purrmann   84 Jahre
Gerold Baumgart  80 Jahre
Erna Dauenhauer  94 Jahre
Werner Huber   83 Jahre
Gisela Schmoll   85 Jahre
Egon Schmidt   85 Jahre
Dieter Frischmuth  80 Jahre
  
Dienstag, 28. November Vincentius – Kapelle Oppenau
10.15 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Achim Brodback 
  
Mittwoch, 29. November
15.00 Uhr  Ökum. Kinder-Chorprobe in der 
    Ev. Kirche Bad Peterstal
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Freitag, 01. DezemberGemeindehaus Oppenau
14.30 Uhr Konfirmanden – Unterricht 
  
Sonntag, 03. Dezember 1. Advent Ev. Kirche Bad Peterstal
10.00 Uhr Gottesdienst 
  
 
Mediale Angebote der EKIBA und EKD: 
http://www.kirchemitkindern-digital.de/ 
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm

Wenn Ihnen die regulären sonntäglichen Kollektenzwecke am Her-
zen liegen, können Sie dafür online spenden auf www.ekiba.de/
kollekten. Vielen Dank im Voraus für Ihre Gaben. 
 
Auf www.ekiba.de/kirchebegleitet finden sie Kirche begleitet  (Fern-
sehen auch Radio- + Hörfunkandachten und „Kirche von zuhause“) 

• Telefonseelsorge bekanntmachen: rund um die Uhr kostenfrei un-
ter: 0800 / 111 0 -111 (-222); Chat- und Mail-Beratung unter 
https://online.telefonseelsorge.de/

• Nummer gegen Kummer: Kinder- und Jugendtelefon unter 116 
111; https://www.nummergegenkummer.de

Das RPI stellt auf der ekiba-Homepage fortlaufend Geschichten, Vi-
deos, u.a. für Kinder und Familien ein https://rpi-baden.de 

Apps zum kostenfreien Download:
„KrisenKompass“ (Telefonseelsorge; Suizidprävention)
„Auszeit“ (Selbstsorge; entwickelt in der Militärseelsorge, hilfreich 
für alle): https://www.eas-berlin.de/eas-erweitert-betreuungsangebot-
auszeit 
Wochenspruch: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter 
brennen (Lukas 12,35) 
  
Jahreslosung 2023
Jesus Christus spricht:
Du bist ein Gott, der mich sieht.
1. Moses 16,13 
  
Seelsorgeangelegenheiten:   
Pfarrer Achim Brodback erreichen sie unter Tel. 07804 -792 
E-mail: achim.brodback@kbz.ekiba.de 

Pfarrbüro: 
Oppenau, Johann-Peter-Hebel-Straße  
Pfarramtssekretärin: Edeltraud Zimmermann 
Tel. 07804 - 792 
E-mail: oppenau@kbz.ekiba.de 
Netzseite: www.evobre.de 
www.kirche-nationalpark-schwarzwald.de 
  
Öffnungszeiten: 
Dienstag  9.00 – 11.30 Uhr 
Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 
Evangelische Kirche in Oppenau: Karl-Friedrich-Str. 11 
Johann-Peter-Hebel-Saal: Oppenau, hinter der Evang. Kirche 
Eingang Johann-Peter-Hebel-Straße 
Evangelische Kirche in Bad Peterstal: Lutherweg 3 
Konto der Evangelischen Kirchengemeinde: 
Sparkasse Offenburg/Ortenau: 
IBAN DE82 6645 0050 0018003533 
BIC SOLADES1OFG  
 

Unsere Mediadaten finden Sie auch online

www.reiff.de/print/amtliche-nachrichtenblaetter/anzeigen
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Veranstaltungsprogramm
24.11.2023 bis 10.12.2023   

02. Dezember 2023, 15:00 – 21:30 Uhr  
Indoor-Adventsmarkt
Regionale Verkaufsstände, weihnachtliche Musik und leckere 
Köstlichkeiten verzaubern die Gäste im Gesundheitshotel Das 
Bad Peterstal. Die Besucher erwartet der Weihnachtsmann und 
die Märchenfee sowie kleine Verkaufsstände mit Holzfiguren, 
Dekoartikeln u.v.m. Auch für das leibliche Wohl ist mit mehre-
ren Essensständen gesorgt. Der Wunschbaum für die Senioren 
darf natürlich nicht fehlen. Wer möchte, kann sich einen kleinen 
Wunschzettel eines Senioren aussuchen und das Geschenk bis 
zum 23.12. im Gesundheitshotel abgeben. Damit zaubert ihr 
den Bewohnern an Heiligabend sicher ein Lächeln ins Gesicht. 
Ort/Treffpunkt: Haus Das Bad Peterstal – Das Gesundheits-
hotel und Seniorenzentrum  
Veranstalter: Haus Das Bad Peterstal  

09.Dezember 2023, 17:00 – 02:00 Uhr  
Christmas – Party am Palmspring 
Erleben Sie in weihnachtlich geschmückter Atmosphäre einen 
außergewöhnlichen Abend mit kulinarischen Leckereien. 
"Hallo und Willkommen zur Christmas-Party auf dem idyllisch 
gelegenen, weihnachtlich geschmückten Palmspring! Am zwei-
ten Adventssamstag laden wir Sie ein, in gemütlicher Atmos-
phäre unser Haus in romantischer Alleinlage bei Glühwein und 
kulinarische Leckereien zu genießen. Der Eintritt ist frei!" 
Ort/Treffpunkt: Eventhaus Palmspring 
Preise: Preise richten sich nach verzehr, Eintritt frei 
Anmeldung:  nicht erforderlich 
Veranstalter: Johannes Roth  

09.Dezember 2023, ab 18:00 Uhr  
Advent am Dorfplatz
Voller Vorfreude erwarten wir den 2. Advent, der möglicher-
weise mit einer sanften Schneedecke bedeckt ist. Aus diesem 
Grund lädt Sie die Musik- und Trachtenkapelle Bad Griesbach 
e. V. herzlich ein, am Vorabend des Adventssonntages mit ih-
nen zu feiern! Die Musik- und Trachtenkapelle Bad Griesbach 
e.V. stimmt mit festlichen Klängen auf die bevorstehende Ad-
vents- und Weihnachtszeit ein und auch die jungen Musiker 
(Blockflötengruppe & Bläserklasse) werden für vorweihnachtli-
che Stimmung sorgen. Für die Erwachsenen gibt es köstlichen 
Glühwein und für die Kinder leckeren Punsch, um sich von in-
nen aufzuwärmen. Der verlockende Duft von frischen Waffeln 
und Würstchen zieht Sie in den Bann. 
Ort/Treffpunkt: Kurhaus Bad Griesbach 
Veranstalter: Musik- und Trachtenkapelle Bad Griesbach e.V.  

10.Dezember 2023, 15:00 – 19:00 Uhr  
Adventszauber bei der Brennerei Kessler 
Beim Adventszauber bei der Brennerei Kessler erwarten Sie 
leckerer Glühwein, Glühgin sowie Kinderpunsch. Am zweiten 
Adventssonntag lädt Sie die Brennerei Kessler ein in gemütli-
cher Atmosphäre einen leckeren Glühwein oder Glühgin zu 
genießen. Auch die kleinen Gäste kommen mit einem Kinder-
punsch nicht zu kurz.  
Sie suchen noch ein passendes Weihnachtsgeschenk? Bei der 
Brennerei Kessler finden Sie das passende Geschenk!  
Die Brennerei Kessler freut sich über Ihr kommen... 
Ort/Treffpunkt: Brennerei Kessler, Renchtalstraße 49c 
Veranstalter: Brennerei Kessler   

Wiederkehrende Veranstaltungen

Jeden Dienstag findet von 18:00 – 19:30 Uhr eine Be-
sichtigung in der modernen Brennerei des Löcherhan-
senhof, mit anschließender Verkostung statt.
Kühe, Milch, viele Prozente - edle Tropfen und Liköre auf dem 
Löcherhansenhof. Freuen Sie sich auf die Verkostung der fei-
nen Destillate und Liköre und lassen Sie sich begeistern von der 
lohnenswerten Reise der Genüsse und Aromatik. Die Seele der 
Frucht einfangen, das ist die Leidenschaft der Brennmeisterin 
Verena Schmieder vom Löcherhansenhof. Bei einer Besichti-
gung in der modernen Brennerei des Löcherhansenhof erfah-
ren Sie alles Wissenswerte rund um die Handwerkskunst des 
Brennens und über die Herstellung der Edelbrände und Liköre. 
Im Anschluss können Diese auch verkostet werden. 
Ort/Treffpunkt:  Brennerei, Breitsodstraße 11, 77740 Bad 
Peterstal-Griesbach 
Voranmeldung erforderlich: Löcherhansenhof, 
Tel. 07806/518 bis 14:00 Uhr  
Teilnahmegebühr: 7,50 €/p. P.  
Veranstalter: Löcherhansenhof  
  
  
Whisky-Tasting im Brandhaus 7 Jeden 1. und 3. Frei-
tag im Monat finden von 14:30 bis 15:15 Uhr im 
Brandhaus7 (Martinshof) in Bad Griesbach  
Whisky-Tastings statt.  
Unter Begleitung der Brennerin und Gründerin Sofie Masson 
tauchen unsere Gäste ein in die Welt des Whiskys. Ca. 45 Mi-
nuten Brandhaus7 Whisky Tasting (Brandhaus7 Gin und Obst-
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Veranstaltungsprogramm
brände können auch verkostet werden). Weitere Infos unter 
www.brandhaus7.de Während der Verkostung steht Mineral-
wasser, sowie ein kleiner Snack bereit.  
Ort/Treffpunkt: Breitenberg 7, Bad Griesbach
Anmeldung erforderlich: bis 1 Tag vorher - direkt beim 
Brandhaus7, Tel. mobil 0175 1010537
Ab 18 Jahre
Teilnahmegebühr: 30,00€/p.P.  
Veranstalter: Brandhaus 7, Sofie Masson  

Kellerführung und Weinprobe für Kurzentschlossene  
Jeden Dienstag und Freitag finden bei den Oberkircher 
Winzern öffentliche Weinproben statt. 
Dienstags 14:30 – 17:00 Uhr, Freitags 17:00 – 19:30 Uhr
Bei einer Weinprobe lernen Sie die Winzergenossenschaft, ihre 
Weine und die Menschen dahinter kennen. Eine Führung durch 
die Weinkeller ist ein besonderes Erlebnis – vom historischen 
Gewölbekeller bis hin zum modernen Keller, der von Edelstahl-
tanks und modernster Kellertechnik geprägt ist. Erfahren Sie 
viel Wissenswertes und Spannendes rund um die Oberkircher 
Weine und deren Winzer.  
Anmeldung erforderlich: unter Tel. 07802 92580
Teilnahmegebühr: 
10,00 €/p.P. mit Konus-/ Gästekarte 7,00 €/p.P.
Ort/Treffpunkt: Oberkircher Winzer 
Veranstalter: Oberkircher Winzer eG  

Likör- und Schnapsprobe der modernen Brennerei Faißt 
- Jeden Donnerstag und Freitag ab 16:00 Uhr findet im 
Lädele des Ehrenmättlehofs eine öffentliche Verkostung 
der selbst gebrannten Schnäpse und Liköre statt. 
Die Ehrenmättlehof Brennerei Faißt steht für Tradition, Qualität 
und handwerkliche Perfektion. Das schmeckt man auch in der 
zahlreichen Auswahl an hauseigenen Likören und Schnäpsen. 
Natürlich können Sie die Liköre und Schnäpse auch käuflich 
erwerben.
Ort/Treffpunkt: Verkaufslädele am Bahnhofsplatz 
Anmeldung: nicht erforderlich 
Veranstalter:  Ferienparadies Faißt 

Freies Bogenschießen in Bad Peterstal-Griesbach 
Jeden Samstag und Sonntag Bogenschießen von 14:00 – 
18:00 Uhr nach Anmeldung auf der Homepage. Eingebettet in 
die tiefen Täler des Schwarzwalds, liegt auf etwa 400m ÜNN 
die idyllische Nationalparkgemeinde Bad Peterstal-Griesbach, 
hier wartet unsere wunderschöne Bogenschießbahn auf dich! 
Seit Jahrtausenden gehört der Bogen zu den Jagd- und Kampf-
werkzeugen des Menschen. Ihn zu beherrschen erfordert Intu-
ition, innere Ruhe und Selbstdisziplin. Bei uns schießt du mit 
handgefertigten Rattan-Bögen. Für kleine Kinder stehen außer-
dem Kunststoff-Kinderbögen bereit.
Ort/Treffpunkt:  Thomasberg, Bad Peterstal-Griesbach 
Anmeldung erforderlich: unter info@holgerbohnert.de
Veranstalter: Holger Bohnert

Bitte beachten: Bei allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung 
erforderlich! Wenn keine Telefonnummer angegeben ist erfolgt 
die Anmeldung über die Kur und Tourismus GmbH unter 
07806-9100-0 oder info@bad-peterstal-griesbach.info.  

Veranstaltungen Oppenau
Sonntag, 26. November 2023
11.00 Wandern mit dem Schwarzwaldverein: Wanderung im 
Lierbachtal - Wir wandern über die Kleinebene, Immersberg, 
Rinkhalde, Lierbachtal zurück nach Oppenau. Ca. 8 km, 2,5 
Std. Treffpunkt: Wagner-Maier-Parkplatz Oppenau. Leitung: 
Theo und Veronika Huber, Tel. 07804-325

Montag, 27. November 2023
18.00 – 20.00 Männerrunde im Treffpunkt Vielfalt

Dienstag, 28. November 2023
17.00 – 19.00  Treffpunkt Vielfalt (Hauptstraße 40) ist geöffnet

Mittwoch, 29. November 2023
10.00 – 14.00  Treffpunkt Vielfalt (Hauptstraße 40) ist ge-

öffnet mit gemeinsamen Suppenessen ab 
12 Uhr

Donnerstag, 30. November 2023
ab 17.00    Burger-Abend im Braunbergstüble. An die-

sem Abend gibt es ausschließlich Burger in 
interessanten Kreationen. Reservierung un-
ter der Tel. 07806 541

17.00 – 18.30   Frauentreff im Treffpunkt Vielfalt (Haupt-
straße 40)

Freitag, 1. Dezember 2023
10.00 – 20.00  Weihnachtsdorf auf der Bader Alm. Ein 

Shuttlebus fährt in regelmäßigen Abstän-
den von Ibach auf die Alm.

17.00 – 21.00  Spieletreff im Treffpunkt Vielfalt (Haupt-
straße 40)

Samstag, 2. Dezember 2023
10.00 – 20.00  Weihnachtsdorf auf der Bader Alm. Ein 

Shuttlebus fährt in regelmäßigen Abstän-
den von Ibach auf die Alm.

Sonntag, 3. Dezember 2023
10.00 – 20.00  Weihnachtsdorf auf der Bader Alm. Ein 

Shuttlebus fährt in regelmäßigen Abstän-
den von Ibach auf die Alm.

Montag, 04. Dezember 2023
18.30 Uhr  Adventsimpuls bei der Krippe von Martin Heb-

ding. Untermalung mit Querflöte durch Manuela 
Erlach.

Dienstag, 5. Dezember 2023
17.00 – 19.00  Treffpunkt Vielfalt (Hauptstraße 40) ist ge-

öffnet
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Veranstaltungsprogramm
Mittwoch, 6. Dezember 2023
10.00 – 14.00  Treffpunkt Vielfalt (Hauptstraße 40) ist ge-

öffnet mit gemeinsamen Suppenessen ab 
12 Uhr

Donnerstag, 7. Dezember 2023
17.00 – 18.30  Frauentreff im Treffpunkt Vielfalt (Hauptstra-

ße 40)

Samstag, 9. Dezember 2023
19.00     Weihnachtsfeier mit Theateraufführung 

und Konzert des Harmonika-Vereins 
Ramsbach im Josefshaus

Sonntag, 10. Dezember 2023
19.00     Weihnachtsfeier mit Theateraufführung 

und Konzert des Harmonika-Vereins 
Ramsbach im Josefshaus

19.00     Kulturelles Oppenau: Das Klaviertrio Würz-
burg ist mit seinem Programm „Feuer und 
Leidenschaft“ zu Gast in der Günter-Bim-
merle-Halle. In mittlerweile mehr als zwan-
zig Jahren haben die Schwestern Karla-
Maria Cording (Klavier), Katharina Cording 
(Violine) und der Cellist Peer-Christoph 
Pulc das Klaviertrio Würzburg zu einem 
phosphoreszierenden Klangkörper ge-
schliffen, welcher auf drei tragenden Säulen 
fusst: Einigkeit, Beweglichkeit, Hingabe. 
Heute zählt das Trio zu den arriviertesten 
seiner Art und ist regelmäßiger Gast auf vie-
len Bühnen der Kammermusik in Europa. 
Aufnahmen des Ensembles wurden von vie-
len Rundfunksendern ausgestrahlt, so u.a. 
durch BR, NDR, SWR, WDR 3, MDR, Ra-
dio Bremen, Deutschland Radio Kultur. Ti-
ckets erhalten Sie unter www.reservix.de 
oder im Kulturbüro Oppenau, Rathausplatz 
1, 07804/4837, info@oppenau.de oder 
auf www.oppenau.de VVK: 18,- Euro (er-
mäßigt: 16,- Euro); AK: 20,- Euro (ermä-
ßigt: 18,- Euro)

- Änderungen, auch wetterbedingt, vorbehalten – 

Kulturbüro und Renchtal Tourismus GmbH, Servicestelle Op-
penau 
Rathausplatz 1, 07804/48-37, info@oppenau.de 
Mo - Fr: 9.00 – 12.30 und 13.30 – 17.00 Uhr, Sa: 09:00-
13:30 
www.oppenau.de / www.renchtal-tourismus.de 

Veranstaltungen im Nationalpark 
Schwarzwald 
Winterzauber im Nationalpark  
Am zweiten Advent öffnet das Nationalparkzentrum für zwei 
zauberhafte Adventstage die Türen. Besucherinnen und Besu-
cher dürfen sich auf ein buntes und abwechslungsreiches Pro-
gramm im und rund um das Zentrum freuen. Neben unserer 
Dauerausstellung gibt es viele weitere Angebote wie Puppen-
theater, Filme, Bastelaktionen, Infostände, Adventsliedersin-
gen, Gespräche am Lagerfeuer und vieles mehr.

Termine:  Sa, 09.-10. Dezember 10:00 bis 18:30 Uhr  
Treffpunkt:  Nationalparkzentrum Ruhestein  
Anmeldung:  nicht erforderlich  

Advent im wilden Wald  
Gemütlich knistert das Lagerfeuer auf einer Lichtung. Das fla-
ckernde Licht verbreitet wohlige Wärme in der dunklen Nacht. 
Dazu gibt es weihnachtliche Geschichten und altbekannte Lie-
der, die in der ungewohnten Umgebung dann doch so anders 
klingen. Eine zauberhafte Stimmung für eine kleine Adventsfei-
er mitten im Wald.  
Hinweis:  Ausschließlich Familien mit Kindern ab 4 Jahren. 
Wetterfeste Kleidung und Schuhe sind erforderlich. Warme Ge-
tränke und etwas Gebäck bitte mitbringen. Es wird ca. eine 
Stunde gelaufen. Findet nicht bei Regen statt.  
Termine:  So, 10. Dezember 15:00 bis 16:30 Uhr  
Treffpunkt: Bushaltestelle Wolfsbrunnen (L 87)  
Kosten: ggf. 10€/Erw. (Schneeschuhleihgebühr), Kinder kos-
tenfrei  
Anmeldung: bis zum 08.12.2023 12 Uhr erforderlich  
  
Info und Anmeldung zu allen Veranstaltungen: 
Online über: https://www.nationalpark-schwarzwald.
de/de/erleben/veranstaltungskalender oder  
telefonisch über das Veranstaltungsbüro:
07449 92 998 444

Ende des
redaktionellen Teils
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Nachruf
Wir trauern um unsere langjährige Kameradin

Rosel Börsig
die am 15.11.2023 im Alter von 81 Jahren verstorben ist.

Rosel Börsig ist im Dezember 1972 als aktives Mitglied in
die DRK-Bereitschaft Bad Peterstal eingetreten. Für Ihre
Treue und Ihr Engagement das sie in Ihrer über
50 Jährigen Tätigkeit für unseren Ortsverein geleistet hat,
danken wir Ihr recht herzlich.

Wir werden Ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Vorstand
Herbert Müller

Deutsches Rotes Kreuz
-Ortsverein Bad Peterstal-
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GESCHENK-IDEEN
zum Weihnachtsfest
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FFÜÜRR SSIIEE GGRR.. 3366 –– 5522 .. FFÜÜRR IIHHNN GGRR.. 4488 –– 5588
IINN IIHHRREEMM MMOODDEEFFAACCHHGGEESSCCHHÄÄFFTT

7777774400 BBaadd PPeetteerrssttaall
SScchhwwaarrzzwwaallddssttrr.. 3366
TTeelleeffoonn:: 0077880066///223366

Lust aufMode?
· modische Pullover· modische Pullover

+ Strickjacken+ Strickjacken
· passende Hosen + Jeans· passende Hosen + Jeans

- gggrrrrooooßßßeee AAAuuussswwwaaahhhlll -

Kony
’sMode Treff

ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn::
MMoonnttaagg –– SSaammssttaagg 99..0000 –– 1122..0000
DDoo ++ FFrr 1144..3300 –– 1188..0000

Sonderseiten in den Amtlichen Nachrichtenblättern
01.12. Sicherheit rund ums Haus- Einbruch-, Brand- u. Blitzschutz Anzeigenschluss, 27.11. 12.00 Uhr

01.12. Geschenkideen zumWeihnachtsfest Anzeigenschluss, 27.11. 12.00 Uhr

08.12. Geschenkideen zumWeihnachtsfest Anzeigenschluss, 04.12. 12.00 Uhr

15.12. Geschenkideen zumWeihnachtsfest Anzeigenschluss, 11.12. 12.00 Uhr

15.12. Weihnachtsgrüße Anzeigenschluss, 05.12. 12.00 Uhr

Möchten Sie Ihr Unternehmen auf diesen Seite/n präsentieren?

Wir beraten Sie gern.
Telefon 07 81 / 504 -1456 · anb.anzeigen@reiff.de
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Und wann kommst
DU zu uns?

Wir bilden aus:
Kau�eute für Büromanagement

Kau�eute für Digitalisierungsmanagement

Duales Studium BWL für
�on��ro�t��rganisationen

(DHBW Stuttgart)

(DHBW Villingen-Schwenningen)

(DHBW Villingen-Schwenningen)

bewerbung@reha�o�enburg.de

Stellenmarkt

LBS in Oberkirch, Tel. 07802 6730
oliver.droll@lbs-sued.de
robert.zwetzich@lbs-sued.de

Ihre Baufinanzierer!

Oliver Droll Robert Zwetzich

Immobilien

Lesespaß
für die ganze Familie!

ORTENAU

T +49 (0)781 93 99 97 00
Kreuzkirchstr. 11 | 77652Offenburg

engelvoelkers.com/ortenau

Wir bieten das neue Zuhause
& die passende Finanzierung.

Jetzt anrufen und kostenlosen
Suchauftrag aufgeben

Olivia Brandenburger
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IM TRAUERFALL
– Für Sie da

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe

9

5

6

5

6
9

8
2

6
8
7
3
5
4

6

4
1

6
3
5

6

3
7
4
1
6
2

4
1

8
7

9

6

2

7

Direkt an Deutschlands höchsten Wasserfällen

25. - 30.12.23
Hochkarätiges Showprogramm, spektakuläre
Feuershow direkt an Deutschlands höchsten
Wasserfällen, zauberhaftes Wunderland,
Riesenrad, Feuerwerke, uvm.

Jetzt Tickets Online sichern!
www.triberger-weihnachtszauber.de

1 Million

Lichter1 Million

Lichter
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Wir bitten um Beachtung
Ab dem 1. Januar 2024 muss der jährliche
Bezugspreis für das Amtliche Nachrichtenblatt
um 2,-€ erhöht werden.
Das neue Jahresentgelt
beträgt somit 28,-€.

„De Hämme meint...“ – Die ersten 100 Kolumnen in der
MITTELBADISCHEN PRESSE von Helmut „De Hämme“ Dold

Solange der Vorrat reicht
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Erhältlich bei: Buchhandlung Roth, Offenburg | Buchhandlung Richter,
Gengenbach | Der Buchladen, Haslach | Buchhandlung Schwab, Lahr

Buchhandlung Baumgärtner, Kehl | Buchhandlung Bücherinsel, Oberkirch
Buchhandlung Grimmelshausen, Oberkirch | Buchhandlung Rombach, Lahr

Buchhandlung Klett, Oppenau | Buchhandlung Bücher Mehr, Achern
Dorfladen Schweighausen | Blumenkiesel Ettenheim und Kippenheim

Förderverein des

VOLKSBANK IN DER ORTENAU
IBAN DE62 6649 0000 0013 8554 04
SPARKASSE ORTENAU
IBAN DE68 6645 0050 0000 0500 55

WWW.KINDERHOSPIZDIENST-ORTENAU.DE

KINDERN
LACHEN
SCHENKEN DEINESPENDEHILFT!

Fit für die Zukunft
Sie suchen einen erfahrenen Gebäudeenergieberater? Weil Sie Fragen
zu einem Heizungsaustausch, zu einer Gebäudesanierung, zu einem
Schimmelproblem haben? Oder einen Energieausweis brauchen?
Oder auch nur, weil Sie ihr Haus aus der Sicht eines Energieeffizienz-
Experten bewertet haben wollen?
Profitieren Sie aus meiner fundierten Aus- und ständiger
Weiterbildung und aus 25 Jahren Erfahrung und Fachwissen als
Gebäudeenergieberater aus der Region.

Franz Streif - Gebäudeenergieberater (HWK) - Telefon 07806 - 29 40 152

8
4
9
1
2
5
3
7
6

7
5
3
6
9
4
1
8
2

1
2
6
8
7
3
5
4
9

3
6
8
7
4
1
9
2
5

5
7
4
9
6
2
8
3
1

2
9
1
3
5
8
4
6
7

9
3
7
4
1
6
2
5
8

4
1
2
5
8
7
6
9
3

6
8
5
2
3
9
7
1
4

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
0 39 44 - 3 61 60 · www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter AmWasserturm

Anzeigenschluss
nicht verpassen!

Annahmeschluss für
Anzeigen ist jeden
Dienstag um 16 Uhr.

Dienstag

16 Uhr
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Jedes Projekt ist individuell. Starten Sie Ihr Eigenes, wir helfen Ihnen dabei!

www.weiss-ueberdachung.de

078213189333
info@weiss-ueberdachung.de

➢ Lamellendächer
➢ Terrassenüberdachungen
➢ Carports
➢ Sonnenschutz
➢ Sichtschutz

10 % Rabatt

auf alle Produkte
Gültig bis zum

31.12.2023

leserservice@reiff.de 0781/504 -5555 mittelbadische.de/weihnachten2023

Machen Sie sich selbst oder
einem anderen eine Freude
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6 Wochen gedruckt lesen
für nur 19,90 €

6 Wochen digital lesen
für nur 9,90 €

Jetzt bestellen und
Vorteile sichern!

Poststraße 2 / 77728 Oppenau
Telefon: 0 78 04 – 20 21

www.braun-metzgerei.de

Samstagsaktion:

½Ring Fleischwurst
ca. 440 g

3,99 €/Stück

Wir wünschen ein schönes Wochenende!


